
Abonnementbedingungen zum DeutschlandTicket

Für die Ausgabe des DeutschlandTickets im VRR bzw. durch 
die Verkehrs unternehmen im VRR gelten die nachfolgenden 
Abonnementbedingungen zum DeutschlandTicket.

Die Wirksamkeit dieser Abonnementbedingungen zum 
Deutschland Ticket ist gebunden an das Bestehen des 
Deutschland Tickets und an die damit einhergehende durch
finanzierte und beschlossene Laufzeit. Die Abonnementbedin
gungen zum DeutschlandTicket verlieren ihre Wirksamkeit zum 
Zeitpunkt der Beendigung des DeutschlandTickets, ohne dass 
es einer Kündigung bedarf.

Hierfür gelten die Beförderungsbedingungen und Tarifbe
stimmungen des VRR sowie Folgendes:

1. Voraussetzungen für das Abonnement

Im Abonnement werden Tickets ausgegeben, wenn ein 
Verkehrsunter nehmen des VRR durch eine*n Kund*in er
mächtigt wird, sämtliche aus dem Abonnementvertrag resul
tierenden Entgelte und Gebühren  monatlich im Voraus bis 
auf Weiteres von einem im SEPARaum geführten Girokonto 
abzubuchen. Hierzu bedarf es der Textform. Die Schriftform 
ist ebenfalls zulässig. Das Verkehrsunternehmen hält hierzu  
vorgesehene Vordrucke (Bestellscheine) vor. 

Darüber hinaus gelten für die OnlineShops/Apps die  
jeweiligen AGB der Verkehrsunternehmen mit ggf. alter 
nativen Voraussetzungen für das Abonnement.

Im Rahmen der Antragsprüfung kann das Verkehrsunter
nehmen  Auskünfte über die Bonität des*der Abonnent*in 
und der Kontoinhaber*innen bei einer Wirtschaftsauskunftei 
einholen. Die Verkehrsunternehmen, die eine Bonitätsprüfung 
durchführen wollen, unterrichten vorher den*die Abonnent*in/
Vertragspartner*in hiervon und holen dabei seine*ihre Un
terschrift ein. Damit ist der*die Abonnent*in/Vertragspart
ner*in hierüber unterrichtet. Bei einer negativen Auskunft gilt 
der Abonnementantrag als abgelehnt. Für die Bonitätsprü
fung werden Name, Vorname, Anschrift und Geburtsdatum 
an die Wirtschaftsauskunftei übermittelt. Das Ergebnis der 
Prüfung wird unter Beachtung der datenschutzrechtlichen  
Bestimmungen durch das Verkehrsunternehmen maximal  
6 Monate gespeichert.

2. Zustandekommen des Abonnementvertrags

Der Abonnementvertrag kommt mit der Übergabe des  
Tickets durch das Verkehrsunternehmen an den*die Abon
nent*in oder an eine*n Bevollmächtigte*n bzw. mit der  
Freischaltung des Abos über eine vom VRR oder den zu
gehörigen Verkehrs unternehmen zur Verfügung gestellten 
App zustande. Das Ticket geht hierbei in den Besitz des*der 
Abonnent*in über. 

Die Ausgabe des DeutschlandTickets erfolgt digital auf 
Chipkarte oder auf einem mobilen Endgerät per VDV bzw. 
UICBarcode.

Ausgabe auf Chipkarte:
Um die Angaben auf dem Chip zu überprüfen, können 
Abonnent*innen die Chipkarte im KundenCenter (oder 
mit eigenem Lesegerät) einlesen. Beanstandungen sind 
dem Verkehrsunternehmen unverzüglich, jedoch spätes
tens 10 Tage nach Erhalt schriftlich oder durch persönliche  
Vorsprache anzuzeigen. Spätere Beanstandungen können ggf. 
nicht berücksichtigt werden. Die Chipkarte bleibt Eigentum 
des Verkehrsunter nehmens. 

Tariflich bindende Angaben zu Geltungsdauer, originärem 
Geltungsbereich, Preis und den persönlichen Angaben des*
der Inhaber*in sind auf dem Ticket abgelegt. Die aufgedruck
ten Merkmale dienen ausschließlich zur Information des*der 
Kund*in und legen keine tariflichen Merkmale fest. 

Ist die Gültigkeit der Chipkarte abgelaufen, wird dem*der 
Abonnent*in unaufgefordert eine neue Chipkarte zugesandt. 

Nach Ablauf des Vertragsverhältnisses haben Abonnent*in
nen die Chipkarte an das Verkehrsunternehmen zurückzuge
ben. Der Empfänger (hier: das Verkehrsunternehmen) hat die 
Chipkarte auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen. 
Bei Übergabe oder bei Übersendung der Chipkarte auf dem 
Postweg sind im Anschreiben die auf dem Chip abgelegten 
Daten zu nennen. Maßgeblich sind die auf dem Chip gespei
cherten Daten des Tickets.

Ausgabe auf einem mobilen Endgerät:
Für die Ausgabe des DeutschlandTickets auf einem mobilen 
Endgerät ist eine zusätzliche Registrierung des*der Abon
nent*in bei einer vom VRR bzw. von den Verkehrsunternehmen 
im VRR bereitgestellten App notwendig. 

Nach erfolgreicher Registrierung und Bereitstellung des 
Deutschland Tickets auf dem mobilen Endgerät sind die  
Daten auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu prüfen. Bean
standungen sind dem Verkehrsunter nehmen unverzüglich, 
jedoch spätestens 10 Tage nach Erhalt schriftlich oder  
durch persönliche Vorsprache anzuzeigen. Spätere Beanstan
dungen können ggf. nicht berücksichtigt werden.

Der*die Abonnent*in hat sicherzustellen, dass das Abo in 
der jeweiligen genutzten App jederzeit durch das Kontroll
personal geprüft werden kann. Bei der Fahrausweisprüfung 
haben Kund*innen nach Aufforderung durch das Prüfpersonal 
ihre App mit dem hinterlegten Deutschland Ticket zu öffnen. 
Der*die Kund*in hat dem Prüfpersonal das DeutschlandTicket 
auf dem Display seines*ihres mobilen Endgeräts zur Kontrolle 
vorzuzeigen. Die Bedienung des mobilen Endgeräts nimmt  
der*die Kund*in vor. Kund*innen sind verpflichtet, im Rahmen 

der Fahrausweiskontrolle auf Aufforderung ihre Identität durch  
einen amtlichen Lichtbildausweis nachzuweisen. 

Kann keine gültige Fahrtberechtigung bei einer Fahrausweis
prüfung vorgezeigt werden, wird ein erhöhtes Beförderungs
entgelt (EBE) erhoben. Fahrausweise sind ungültig, wenn sie 
nicht den Vorschriften der Beförderungsbedingungen oder der 
Tarifbestimmungen im Verkehrsverbund RheinRuhr entspre
chen bzw. entgegen den Vorschriften eingesetzt werden. Das 
gilt insbesondere auch für Fahrausweise, die aufgrund tech
nischer Mängel nicht nachgewiesen werden können, z. B. bei 
leerem Akku.

3. Beginn und Dauer des Abonnements

Vgl. hierzu die Tarifbestimmungen des DeutschlandTickets: 
Kapitel 3 „Vertragslaufzeit und Kündigung“.

4. Fristgemäßer Lastschrifteinzug

Der*die Kontoinhaber*in ist verpflichtet, den monatlichen  
Einzugsbetrag aus diesen Bedingungen auf dem im aktuellen 
SEPAMandat angegebenen Konto zu dem Fälligkeitstermin 
der Zahlung bereitzuhalten. Der Einzug wird dem*der Konto
inhaber*in über den Vertragspartner spätestens einen Tag vor 
dem ersten Fälligkeitstermin mitgeteilt.

Darüber hinaus gelten für die OnlineShops/Apps die  
jeweiligen AGB der Verkehrsunternehmen mit ggf. alternativen 
Zahlverfahren für das Abonnement.

5. Fahrausweisprüfung

Fahrausweise sind ungültig, wenn sie nicht den Vorschriften 
der Beförderungsbedingungen oder der Tarifbestimmungen 
oder den Ergänzungen zu den VRRTarifbestimmungen für den 
VRReTarif im Verkehrsverbund RheinRuhr entsprechen bzw. 
entgegen den Vorschriften eingesetzt werden.

Das gilt insbesondere auch für Fahrausweise, die aufgrund 
technischer Mängel nicht nachgewiesen werden können, z. B. 
bei leerem Akku.

6. Änderungen des Abonnements

Änderungen im Abonnement sind zum Start des nächsten 
Gültigkeitsmonats möglich. Hierzu bedarf es der Textform. 
Die Schriftform ist ebenfalls zulässig. Zur Anzeige der Ände
rungswünsche halten die Vertriebsstellen Vordrucke vor. Bei 
Kontoänderungen ist gleichzeitig ein neues SEPAMandat 
vorzulegen. 

Mit der auf Wunsch des*der Abonnent*in vorgenommenen  
Änderung werden die Inhalte des ursprünglichen Abonne
mentvertrags oder die bei vorherigen Änderungen vorgenom
menen Eintragungen (Daten auf dem Chip und Tarifmerkmale 
auf dem Thermofeld) auf dem Ticket zum vereinbarten Zeit
punkt ungültig. Im KundenCenter oder an einer anderweitig 
bezeichneten Stelle des Vertragsverkehrsunternehmens wird 
die Änderung vorgenommen. Die ursprünglich ausgegebene 
Chipkarte muss dem Verkehrsunternehmen zurückgegeben 
werden. 

Darüber hinaus gelten für die OnlineShops/Apps die  
jeweiligen AGB der Verkehrsunternehmen mit ggf. alterna tiven 
Änderungsvorgaben für das Abonnement.

7. Kündigung des Abonnements durch den*die 
Abonnent*in

Bei einer Kündigung durch den*die Abonnent*in wird die 
Chipkarte bzw. das Abo in der App in der Kundendatei des 
Verkehrsunternehmens nach Ablauf der Gültigkeit gesperrt. 
Weiterhin wird an die Verkehrsverbund RheinRuhr AöR ein 
entsprechender Vermerk weitergeleitet. Die Kündigung ist dem 
Verkehrsunternehmen mitzuteilen. Zur Kündigung bedarf es der 
Textform. Die Schriftform ist ebenfalls zulässig. 
Darüber hinaus gelten für die OnlineShops/Apps die  
jeweiligen AGB der Verkehrsunternehmen mit ggf. alternativen 
Kündigungsmöglichkeiten für das Abonnement.

Eine Kündigungsgebühr wird nicht erhoben. Die Chipkarte 
ist unverzüglich und unversehrt an das Vertragsunternehmen  
zurückzugeben. Wird dies versäumt, so ist eine pauschale  
Gebühr von 10,00 Euro zu entrichten.

a) Ordentliche Kündigung 
Das DeutschlandTicket wird für einen Kalendermonat aus
gegeben und verlängert sich automatisch, wenn es nicht bis
zum 10. eines Monats zum Monatsende gekündigt wird. Die
Wirkung der Kündigung tritt zum Ende des letzten Abnahme
monats ein.

b) Fristlose Kündigung 
Das Recht der Abonnent*innen zur außerordentlichen frist
losen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. Ein
wichtiger Kündigungsgrund für Abonnent*innen ist insbeson
dere im Falle der Erhöhung des Abonnementpreises gegeben. 
Abonnent*innen können dann das Abo n nement zum Zeitpunkt 
des Wirksamwerdens der Änderung des Abo n nementpreises 
außerordentlich kündigen.

8. Kündigung des Abonnements durch das 
Verkehrsunternehmen

Bei einer Kündigung durch das Verkehrsunternehmen wird die 
Chipkarte bzw. das Abo in der App in der Kundendatei des 
Verkehrsunternehmens nach Ablauf der Gültigkeit gesperrt. 
Weiterhin wird an die Verkehrsverbund RheinRuhr AöR ein  
entsprechender Vermerk weitergeleitet. 

Darüber hinaus gelten für die OnlineShops/Apps die  
jeweiligen AGB der Verkehrsunternehmen mit ggf. alternativen 
Vorgaben für das Abonnement.

Die Chipkarte ist unverzüglich und unversehrt an das Vertrags
unternehmen zurückzugeben. Wird dies versäumt, so ist eine 
pauschale Gebühr von 10,00 Euro zu entrichten.

Zur Kündigung bedarf es der Textform. Die Schriftform ist eben
falls zulässig.

a) Ordentliche Kündigung
Der Abonnementvertrag kann spätestens zum Ende des lau
fenden Abonnementmonats gekündigt werden. 

b) Fristlose Kündigung 
Das Verkehrsunternehmen ist zur fristlosen Kündigung des  
Vertragsverhältnisses berechtigt, wenn ein wichtiger Grund 
vorliegt. Ein wichtiger Kündigungsgrund liegt insbesondere 
dann vor, wenn ein Lastschrifteinzug gemäß Ziffer 4 nicht 
möglich ist. Voraussetzung für eine fristlose Kündigung ist 
ebenfalls, dass der Einzugsbetrag auch nach Mahnung nicht 
innerhalb einer Frist von 14 Tagen beglichen wurde oder 
wenn bereits mindestens 3 Rücklasten innerhalb von 12 Mo
naten entstanden sind und Abonnent*innen darauf hinge
wiesen wurden, dass im Falle einer erneuten Rücklastschrift 
die frist lose Kündigung ohne weitere Mahnung erfolgen wird.  
Anfallende Rücklastgebühren und Mahngebühren sind in  
jedem Fall von dem*der Kontoinhaber*in zu tragen.

9. Verlust oder Zerstörung

Der Verlust oder die Zerstörung eines Tickets ist dem  
Verkehrsunternehmen unverzüglich mitzuteilen. Das ursprüng
lich ausgegebene Ticket wird dann in der Kundendatei des 
Verkehrsunternehmens gesperrt. Weiterhin wird an die zentrale 
Kundendatei des VRR ein entsprechender Vermerk weiter
geleitet. Die Ersatzausgabe einer abhandengekommenen oder  
zerstörten Chipkarte wird gegen eine Gebühr von 10,00 Euro 
durch geführt. Für jede weitere Ersatzausstellung innerhalb  
eines 12monatigen Zeitraums wird eine Gebühr von 20,00 Euro 
(inkl. einer Bearbeitungsgebühr von 10,00 Euro) erhoben.

Im Falle des Verlustes oder der Zerstörung des Tickets über
nimmt das Verkehrsunternehmen keinerlei Haftung für Schä
den, die Abonnent*innen dadurch entstehen, dass sie sonstige 
durch das Ticket generierte Vorteile neben der Beförderungs
leistung nicht wahrnehmen können. Ein Ersatz dieser Vorteile 
durch das Verkehrsunternehmen ist ausgeschlossen.

10. Wohnungswechsel

Der*die Kontoinhaber*in, der*die Abonnent*in und ggf.  
der*die gesetz liche Vertreter*in sind dazu verpflichtet, dem 
Verkehrsunternehmen einen Wohnungswechsel unverzüglich 
anzuzeigen. Hierzu bedarf es der Textform. Die Schriftform ist 
ebenfalls zulässig.

11. Erstattungen

Erstattungen von Beförderungsentgelt wegen Nichtaus
nutzung sind nicht möglich. Ziffer 15.4 der VRRTarifbestimmun
gen bleibt unberührt.

12. Datenschutzrechtliche Bestimmungen

Durch den Abschluss des Abonnementvertrags ist das Ver
kehrsunternehmen berechtigt, personenbezogene Daten, 
die sich aus dem Vertrags verhältnis, dessen Beendigung 
oder dessen Änderung ergeben, zu erheben, zu speichern 
und zu nutzen. Dies erfolgt mit dem Ziel, Ticketkontrollen der  
Verkehrsunternehmen, die am Elektronischen Fahrgeldmana
gementVerfahren teilnehmen, zu ermöglichen.

Unabhängig davon wird das Verkehrsunternehmen der VRR 
AöR Daten über die Sperrung des Tickets aufgrund einer  
Verlustmeldung, des Erlöschens oder der Änderung des Ver
tragsverhältnisses oder eines vertragswidrigen Verhaltens 
des*der Abonnent*in übermitteln. Die dem Elektronischen 
Fahrgeldmanagement angeschlossenen Verkehrsunterneh
men haben hierauf Zugriff.

Es werden folgende Daten übermittelt: Kartennummer, Ken
nung des ausgebenden Verkehrsunternehmens, Tickettyp, 
Datum der Ausgabe, Verbundkennung, Anfangsdatum der 
Sperrung, ggf. Ende der Sperrung. Persönliche Daten werden 
nicht weitergeleitet. 

Darüber hinaus gelten für die OnlineShops/Apps die je
weiligen AGB der Verkehrsunternehmen mit ggf. alter nativen 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen für das Abonnement.
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Abonnementbedingungen zum DeutschlandTicket Schule

Für die Ausgabe des DeutschlandTickets Schule im 
VRR bzw. durch die Verkehrsunternehmen im VRR 
gelten die nachfolgenden Abonnementbedingungen 
zum DeutschlandTicket Schule. 

Die Wirksamkeit dieser Abonnementbedingungen 
zum DeutschlandTicket Schule ist gebunden an das 
Bestehen des DeutschlandTickets und an die damit 
einhergehende durchfinanzierte und beschlossene 
Laufzeit. Die Abonnementbe dingungen zum Deutsch-
landTicket Schule verlieren ihre Wirksamkeit zum 
Zeitpunkt der Beendigung des DeutschlandTickets, 
ohne dass es einer Kündigung bedarf.

Hierfür gelten die Beförderungsbedingungen und 
Tarifbestimmungen des VRR sowie Folgendes:

1. Voraussetzungen für das Abonnement

Voraussetzungen für die Ausgabe des Deutschland-
Tickets Schule an berechtigte Schüler*innen durch 
das Verkehrsunternehmen sind:

1) der Berechtigungsnachweis zum Erwerb des 
DeutschlandTickets Schule durch den*die Abon-
nent*in oder dessen*deren gesetzliche*n Vertreter*in 
und

2) der Abschluss eines Abonnementvertrags bei 
minderjährigen Schüler*innen durch den*die Er zie-
hungsberechtigten oder durch den*die volljährige*n 
Schüler*in und

3) die Ermächtigung des*der Kontoinhaber*in zum 
Einzug sämtlicher aus dem Abonnementvertrag 
resultierenden Entgelte und Gebühren von einem im 
SEPA-Raum geführten Girokonto monatlich für die 
jeweilige Vertragsperiode und

4) dass im Rahmen der Antragsprüfung das 
Verkehrsunternehmen Auskünfte über die Bonität 
des*der Kontoinhaber*in bei einer Wirtschaftsaus-
kunftei einholen kann. Die Verkehrsunternehmen, die 
eine Bonitätsprüfung durchführen wollen, unterrichten 
vorher den*die Abonnent*in/Vertragspartner*in 
hiervon und holen dabei seine*ihre Unterschrift ein. 
Damit ist der*die Abonnent*in/Vertragspartner*in 
hierüber unterrichtet. Bei einer negativen Auskunft 
gilt der Abonnementantrag als abgelehnt. Für die 
Bonitätsprüfung werden Name, Vorname, Anschrift 
und Geburtsdatum des*der Kontoinhaber*in an die 
Wirtschaftsauskunftei übermittelt. Das Ergebnis 
der Prüfung wird unter Beachtung der datenschutz-
rechtlichen Bestimmungen durch das Verkehrsunter-
nehmen maximal 6 Monate gespeichert.

2. Zustandekommen des Abonnementvertrags

Der Abonnementvertrag kommt mit der Übergabe  
des Tickets durch das Verkehrsunternehmen an 
den*die Abonnent*in oder an eine*n Bevollmäch-
tigte*n zustande. Das Ticket geht hierbei in den Besitz 
des*der Abonnent*in über. 

Die Ausgabe des DeutschlandTickets Schule erfolgt 
digital auf Chipkarte.

Um die Angaben auf dem Chip zu überprüfen, können 
Abonnent*innen die Chipkarte im KundenCenter 
(oder mit eigenem Lesegerät) einlesen. Beanstan-
dungen sind dem Verkehrsunternehmen unverzüglich, 
jedoch spätestens 10 Tage nach Erhalt schriftlich 
oder durch persönliche Vorsprache anzuzeigen. 
Spätere Beanstandungen können ggf. nicht berück-
sichtigt werden. Die Chipkarte bleibt Eigentum des 
Verkehrsunternehmens. 

Tariflich bindende Angaben zu Geltungsdauer, origi-
närem Geltungsbereich, Preis und den persönlichen 
Angaben des*der Inhaber*in sind auf dem Ticket 
abgelegt. Die aufgedruckten Merkmale dienen 
ausschließlich zur Information des*der Kund*in und 
legen keine tariflichen Merkmale fest. 

Ist die Gültigkeit der Chipkarte abgelaufen, wird 
dem*der Abonnent*in unaufgefordert eine neue 
Chipkarte zugesandt. 

Nach Ablauf des Vertragsverhältnisses haben 
Abonnent*innen die Chipkarte an das Verkehrs-
unternehmen zurückzugeben. Der Empfänger (hier: 
das Verkehrsunternehmen) hat die Chipkarte auf 
Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen. Bei 
Übergabe oder bei Übersendung der Chipkarte auf 
dem Postweg sind im Anschreiben die auf dem Chip 
abgelegten Daten zu nennen. Maßgeblich sind die 
auf dem Chip gespeicherten Daten des Tickets.

3. Ticketprüfung

Kann keine gültige Fahrtberechtigung bei einer Fahr-
ausweisprüfung vorgezeigt werden, wird ein erhöhtes 
Beförderungsentgelt (EBE) erhoben. Fahrausweise 
sind ungültig, wenn sie nicht den Vorschriften der 
Beförderungsbedingungen oder der Tarifbestim-

mungen im Verkehrsverbund Rhein-  Ruhr entsprechen 
bzw. entgegen den Vorschriften eingesetzt werden.

4. Beginn und Dauer des Abonnements

Vgl. hierzu die Tarifbestimmungen des Deutschland-
Tickets: Kapitel 3 „Vertragslaufzeit und Kündigung“.

5. Fristgemäßer Lastschrifteinzug

Der*die Kontoinhaber*in ist verpflichtet, den monatli-
chen Einzugsbetrag oder, wo dies vorgesehen ist, den 
Quartalsbetrag sowie Beträge für Einmalzahlungen 
aus diesen Bedingungen auf dem im Bestellschein 
oder auf dem im aktuellen SEPA-Mandat angege-
benen Konto zu dem Fälligkeitstermin der Zahlung 
bereitzuhalten. Der Einzug wird dem*der Kontoinha-
ber*in über den Vertragspartner spätestens einen 
Tag vor dem ersten Fälligkeitstermin mitgeteilt.

6. Änderungen des Abonnements aufgrund von  
Statusänderung des*der Abonnent*in

Der*die Abonnent*in oder der*die gesetzliche 
Ver treter*in ist verpflichtet, dem Verkehrsunter-
nehmen einen Wechsel des Status (Wegfall oder 
Erlangung der Berechtigung i. S. d. § 97 oder § 118 
Abs. 3 Schulgesetz NRW, Schulwechsel in eine 
nicht dem DeutschlandTicket Schule-Verfahren 
ange schlossene Stadt oder zu einem nicht dem 
DeutschlandTicket Schule-Verfahren angeschlos-
senen Schulträger, Ende der schulischen Ausbildung) 
mitzuteilen. Änderungen im Abonnement sind zum 1. 
eines Kalendermonats möglich. Der*die Abonnent*in 
hat die Änderung des Status 6 Wochen vor Eintritt der 
Wirkung schriftlich oder persönlich dem Verkehrsun-
ternehmen bekannt zu geben. Hierzu bedarf es der 
Textform. Die Schriftform ist ebenfalls zulässig. Zur 
Anzeige der Änderungswünsche halten die Vertriebs-
stellen Vordrucke vor. Bei Kontoänderungen ist 
gleichzeitig ein neues SEPA-Mandat vorzulegen.

Mit der Änderung werden die aufgrund des ursprüng-
lichen Abonnementvertrags vorgenommenen Eintra-
gungen (Daten auf dem Chip und Tarifmerkmale auf 
dem Thermofeld) auf dem DeutschlandTicket Schule 
ungültig. Im Falle des Wegfalls der Berechtigung i. S. d. 
§ 97 oder § 118 Abs. 3 Schulgesetz NRW des*der 
Abonnent*in hat diese*r für jeden folgenden Monat, 
in dem die Statusänderung dem Verkehrsunter-
nehmen nicht vorliegt, den Unterschiedsbetrag zum 
aktuellen Beförderungsentgelt des frei verkäuflichen 
regulären DeutschlandTickets zu entrichten. Das 
ursprünglich ausgegebene DeutschlandTicket 
Schule muss dem Verkehrsunternehmen bis zum 
3. Werktag nach Inkrafttreten der Statusänderung 
vorliegen. Im KundenCenter oder an einer anderweitig 
bezeichneten Stelle des Vertragsverkehrsunter-
nehmens wird die Änderung vorgenommen. Wird 
diese Frist versäumt, ist für jeden folgenden Tag 
einschließlich des Rückgabetages 1/30 des aktuellen 
Beförderungsentgelts des frei verkäuflichen regulären 
DeutschlandTickets als pauschalierter Schadens-
ersatz zu entrichten. Der Nachweis eines höheren 
Schadens bleibt vorbehalten. Der zu zahlende Betrag 
wird kaufmännisch auf volle 5 Cent gerundet.

7. Kündigung des Abonnements durch den*die 
Abonnent*in 

Bei einer Kündigung durch den*die Abonnent*in 
wird das Abo in der Kundendatei des Verkehrsun-
ternehmens nach Ablauf der Gültigkeit gesperrt. 
Weiterhin wird an die Verkehrsverbund Rhein-Ruhr 
AöR ein entsprechender Vermerk weitergeleitet. Die 
Kündigung ist dem Verkehrsunternehmen mitzuteilen. 
Zur Kündigung bedarf es der Textform. Die Schriftform 
ist ebenfalls zulässig. Eine Kündigungsgebühr wird 
nicht erhoben. 

a) Ordentliche Kündigung 
Das DeutschlandTicket Schule wird für einen 
Kalendermonat ausgegeben und verlängert sich 
automatisch, wenn es nicht bis zum 10. eines Monats 
zum Monatsende gekündigt wird. Die Wirkung der 
Kündigung tritt zum Ende des letzten Abnahme-
monats ein.

b) Fristlose Kündigung 
Das Recht der Abonnent*innen zur außerordentlichen 
fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt 
unberührt. Ein wichtiger Kündigungsgrund für Abon-
nent*innen ist insbesondere im Falle der Erhöhung 
des Abonnementpreises gegeben. Abonnent*innen 
können dann das Abonnement zum Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Änderung des Abonnement-
preises außerordentlich kündigen.

8. Kündigung des Abonnements durch das 
Verkehrsunternehmen  

Bei einer Kündigung durch das Verkehrsunternehmen 
wird das Abo in der Kundendatei des Verkehrsun-

ternehmens nach Ablauf der Gültigkeit gesperrt. 
Weiterhin wird an die Verkehrsverbund Rhein-Ruhr 
AöR ein entsprechender Vermerk weitergeleitet. 

Zur Kündigung bedarf es der Textform. Die Schriftform 
ist ebenfalls zulässig.

a) Ordentliche Kündigung 
Das Abonnement kann zu jedem Zeitpunkt während 
der Vertragslaufzeit zum Ende eines jeden Kalender-
monats ohne Frist gekündigt werden. Die Kündigung 
ist nur dann wirksam, wenn die Kündigungserklärung 
dem Verkehrsunternehmen bis zum letzten Tag des 
laufenden Abnahmemonats zugegangen ist. Die 
Wirkung tritt dann zum Ende des letzten Abnahme-
monats ein. Zur Kündigung bedarf es der Textform. Die 
Schriftform ist ebenfalls zulässig.

b) Fristlose Kündigung 
Das Verkehrsunternehmen ist zur fristlosen Kün-
digung des Vertragsverhältnisses berechtigt, wenn 
ein wichtiger Grund vorliegt. Ein wichtiger Kün di-
gungsgrund liegt insbesondere dann vor, wenn ein 
Lastschrifteinzug gemäß Ziffer 4 nicht möglich ist. 
Voraussetzung für eine fristlose Kündigung ist eben-
falls, dass der Einzugsbetrag auch nach Mahnung 
nicht innerhalb einer Frist von 14 Tagen beglichen 
wurde oder wenn bereits mindestens 3 Rücklasten 
innerhalb von 12 Monaten entstanden sind und 
Abonnent*innen darauf hingewiesen wurden, dass 
im Falle einer erneuten Rücklastschrift die fristlose 
Kündigung ohne weitere Mahnung erfolgen wird. 
Anfallende Rücklastgebühren und Mahngebühren 
sind in jedem Fall von dem*der Kontoinhaber*in zu 
tragen.

9. Verlust oder Zerstörung

Der Verlust oder die Zerstörung eines Tickets ist dem 
Verkehrsunternehmen unverzüglich mitzuteilen. Das 
ursprünglich ausgegebene Ticket wird dann in der 
Kundendatei des Verkehrsunternehmens gesperrt. 
Weiterhin wird an die zentrale Kundendatei des VRR 
ein entsprechender Vermerk weitergeleitet. 

Im Falle des Verlustes oder der Zerstörung des 
Tickets übernimmt das Verkehrsunternehmen keinerlei 
Haftung für Schäden, die Abonnent*innen dadurch 
entstehen, dass sie sonstige durch das Ticket gene-
rierte Vorteile neben der Beförderungsleistung nicht 
wahrnehmen können. Ein Ersatz dieser Vorteile durch 
das Verkehrsunternehmen ist ausgeschlossen.

10. Wohnungswechsel

Der*die Kontoinhaber*in, der*die Abonnent*in 
und ggf. der*die gesetzliche Vertreter*in sind dazu 
verpflichtet, dem Verkehrsunternehmen einen 
Wohnungswechsel unverzüglich anzuzeigen. Hierzu 
bedarf es der Textform. Die Schriftform ist ebenfalls 
zulässig.

11. Erstattungen

Erstattungen von Beförderungsentgelt wegen 
Nichtausnutzung sind nicht möglich. Ziffer 15.4 der 
VRR-Tarifbestimmungen bleibt unberührt.

12. Datenschutzrechtliche Bestimmungen

Durch den Abschluss des Abonnementvertrags ist 
das Verkehrsunternehmen berechtigt, personen-
bezogene Daten, die sich aus dem Vertragsverhältnis, 
dessen Beendigung oder dessen Änderung ergeben, 
zu erheben, zu speichern und zu nutzen. Dies erfolgt 
mit dem Ziel, Ticketkontrollen der Verkehrsunter-
nehmen, die am Elektronischen Fahrgeldmanage-
ment-Verfahren teilnehmen, zu ermöglichen.

Unabhängig davon wird das Verkehrsunternehmen 
der VRR AöR Daten über die Sperrung des Tickets 
aufgrund einer Verlustmeldung, des Erlöschens oder 
der Änderung des Vertragsverhältnisses oder eines 
vertragswidrigen Verhaltens des*der Abonnent*in 
übermitteln. Die dem Elektronischen Fahrgeldma-
nagement angeschlossenen Verkehrsunternehmen 
haben hierauf Zugriff.

Es werden folgende Daten übermittelt: Kennung 
des ausgebenden Verkehrsunternehmens, Tickettyp, 
Datum der Ausgabe, Verbundkennung, Anfangs-
datum der Sperrung, ggf. Ende der Sperrung. Persön-
liche Daten werden nicht weitergeleitet.
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Abonnementbedingungen zum DeutschlandTicket Sozial 

Für die Ausgabe des DeutschlandTickets Sozial 
im VRR bzw. durch die Verkehrsunternehmen im 
VRR gelten die nachfolgenden Abonnement
bedingungen zum DeutschlandTicket Sozial. 

Die Wirksamkeit dieser Abonnementbedingungen 
zum DeutschlandTicket Sozial ist gebunden an 
das Bestehen des DeutschlandTickets und an 
die damit einhergehende durchfinanzierte und 
beschlossene Laufzeit. Die Abonnementbedin
gungen zum DeutschlandTicket Sozial verlieren 
ihre Wirksamkeit zum Zeitpunkt der Beendigung 
des DeutschlandTickets, ohne dass es einer 
Kündigung bedarf. 

Hierfür gelten die Beförderungsbedingungen und 
Tarifbestimmungen des VRR sowie Folgendes: 

1. Voraussetzungen für das Abonnement 

Berechtigte können das DeutschlandTicket Sozial 
im Abonnement erwerben. Der*die Abonnent*in/
Vertragspartner*in legt hierzu im Antragverfahren 
den ordnungsgemäß ausgefüllten Bestellschein 
mit Einzugsermächtigung und dem Nachweis der 
Berechtigung durch Vorlage der durch die zustän
dige Stelle ausgegebenen Trägerkarte (Berechti
gungsnachweis) bei einem Verkehrsunternehmen 
des VRR vor. Im Rahmen der Antragsprüfung kann 
das Verkehrsunternehmen Auskünfte über die Bo
nität des*der Abonnent*in und des*der Kontoin
haber*in bei einer Wirtschaftsauskunftei einholen. 
Die Verkehrsunternehmen, die eine Bonitätsprü
fung durchführen wollen, unterrichten vorher 
den*die Abonnent*in/Vertragspartner*in hiervon 
und holen dabei seine*ihre Unterschrift ein. Damit 
ist der*die Abonnent*in/Vertragspartner*in hierü
ber unterrichtet. Bei einer negativen Auskunft gilt 
der Abonnementantrag als abgelehnt. Für die Bo
nitätsprüfung werden Name, Vorname, Anschrift 
und Geburtsdatum an die Wirtschaftsauskunftei 
übermittelt. Das Ergebnis der Prüfung wird unter 
Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestim
mungen durch das Verkehrsunternehmen maximal 
6 Monate gespeichert. 

2. Zustandekommen des Abonnementvertrags
 
Der Abonnementvertrag kommt mit der Übergabe 
des Tickets durch das Verkehrsunternehmen an 
den*die Abonnent*in oder an eine*n Bevollmäch
tigte*n zustande. Das Ticket geht hierbei in den 
Besitz des*der Abonnent*in über. Das Deutsch
landTicket Sozial wird als monatlich kündbares 
Abonnement digital nach dem HandyTicket 
DeutschlandVerfahren oder im Abonnement
verfahren als Chipkarte ausgegeben. Für das 
VRRAbonnementverfahren mit Chipkarte gelten 
die Abonnementbedingungen zum Deutschland
Ticket (Anlage 15), ansonsten das im Handy
TicketVerfahren festgelegte Verfahren. Tariflich 
bindende Angaben zu Geltungsdauer, originärem 
Geltungsbereich, Preis und den persönlichen 
Angaben des*der Inhaber*in sind auf dem Ticket 
abgelegt. Kann keine gültige Fahrtberechtigung 
bei einer Fahrausweisprüfung vorgezeigt werden, 
wird ein erhöhtes Beförderungsentgelt (EBE) 
erhoben. Fahrausweise sind ungültig, wenn 
sie nicht den Vorschriften der Beförderungs
bedingungen oder der Tarifbestimmungen im 
Verkehrsverbund RheinRuhr entsprechen bzw. 
entgegen den Vorschriften eingesetzt werden. 

3. Beginn und Dauer des Abonnements 

Vgl. hierzu die Tarifbestimmungen des Deutsch
landTickets: Kapitel 3 „Vertragslaufzeit und Kün  
digung“. Das Abonnement gilt maximal für den 
im Bewilligungsbescheid der Behörde genannten 
Zeitraum, beginnend mit dem ersten Monat des 
Abonnements, bzw. endet automatisch bei einer 
Statusänderung von Kund*innen (Wegfall der 
berechtigten Nutzung gemäß Ziffer 1). 

Wollen Kund*innen nach Ablauf des im Bewilli
gungsbescheid genannten Zeitraums das be   
stehende Abonnement weiterführen, so ist die 
Berechtigung zum Erwerb und zur Nutzung des 
DeutschlandTickets Sozial durch Vorlage einer 
gültigen Trägerkarte (Berechtigungsnachweis) für 
den zukünftigen Zeitraum erneut nachzuweisen. 

4. Fristgemäßer Lastschrifteinzug 

Der*die Kontoinhaber*in ist verpflichtet, den 
monatlichen Einzugsbetrag oder, wo dies vorge

sehen ist, den Quartalsbetrag sowie Beträge für 
Einmalzahlungen aus diesen Bedingungen auf 
dem im Bestellschein oder auf dem im aktuellen 
SEPAMandat angegebenen Konto zu dem 
Fälligkeitstermin der Zahlung bereitzuhalten. Der 
Einzug wird dem*der Kontoinhaber*in über den 
Vertragspartner spätestens einen Tag vor dem 
ersten Fälligkeitstermin mitgeteilt. 

5. Änderungen des Abonnements aufgrund 
von Statusänderung des*der Abonnent*in 

Änderungen im Abonnement (Geltungsbereich) 
sind zum 1. eines Kalendermonats möglich. Hierzu 
bedarf es der Textform. Die Schriftform ist eben
falls zulässig. Zur Anzeige der Änderungswünsche 
halten die Vertriebsstellen Vordrucke vor. 

Bei Kontoänderungen ist gleichzeitig ein neues 
SEPAMandat vorzulegen. Mit der auf Wunsch 
des*der Abonnent*in vorgenommenen Änderung 
werden die Inhalte des ursprünglichen Abonne
mentvertrags oder die bei vorherigen Änderungen 
vorgenommenen Eintragungen auf dem Ticket zum 
vereinbarten Zeitpunkt ungültig. Im KundenCenter 
oder an einer anderweitig bezeichneten Stelle des 
Verkehrsunternehmens wird die Änderung vorge
nommen. Das ursprünglich ausgegebene Ticket 
muss dem Verkehrsunternehmen zurückgegeben 
werden. 

Kund*innen oder gesetzliche Vertreter*innen sind 
verpflichtet, dem Verkehrsunternehmen einen 
Wechsel des Status (Wegfall der Berechtigung 
gemäß Ziffer 1) mitzuteilen. Der*die Kund*in hat 
die Änderung des Status rechtzeitig vor Eintritt 
der Wirkung schriftlich oder persönlich dem 
Verkehrsunternehmen bekannt zu geben. Im Falle 
des Wegfalls der Berechtigung gemäß Ziffer 1 
haben Kund*innen für jeden folgenden Monat, 
in dem die Statusänderung dem Verkehrsunter
nehmen nicht vorliegt, den Unterschiedsbetrag 
zum aktuellen Beförderungsentgelt des frei 
verkäuflichen regulären DeutschlandTickets 
zu entrichten. Das ursprünglich ausgegebene 
DeutschlandTicket Sozial als Chipkarte muss dem 
Verkehrsunternehmen bis zum 3. Werktag nach 
Inkrafttreten der Statusänderung vorliegen.

6. Kündigung des Abonnements durch 
den*die Abonnent*in 

Bei einer Kündigung durch den*die Abonnent*in 
wird das Abo in der Kundendatei des Verkehrsun
ternehmens nach Ablauf der Gültigkeit gesperrt. 
Weiterhin wird an die Verkehrsverbund RheinRuhr 
AöR ein entsprechender Vermerk weitergeleitet. 
Die Kündigung ist dem Verkehrsunternehmen 
mitzuteilen. Zur Kündigung bedarf es der Textform. 
Die Schriftform ist ebenfalls zulässig. Eine Kündi
gungsgebühr wird nicht erhoben. 

a) Ordentliche Kündigung 
Das DeutschlandTicket Sozial wird für einen 
Kalendermonat ausgegeben und verlängert sich 
automatisch, wenn es nicht bis zum 10. eines 
Monats zum Monatsende gekündigt wird. Die 
Wirkung der Kündigung tritt zum Ende des letzten 
Abnahmemonats ein. 

b) Fristlose Kündigung 
Das Recht der Abonnent*innen zur außerordent
lichen fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund 
bleibt unberührt. Ein wichtiger Kündigungsgrund 
für Abonnent*innen ist insbesondere im Falle 
der Erhöhung des Abonnementpreises gegeben.  
Abonnent*innen können dann das Abonnement zum 
Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung des 
Abonnementpreises außerordentlich kündigen. 
 
7. Kündigung des Abonnements durch das
Verkehrsunternehmen 

Bei einer Kündigung durch das Verkehrsunter
nehmen wird das Abo in der Kundendatei des 
Verkehrsunternehmens nach Ablauf der Gültigkeit 
gesperrt. Weiterhin wird an die Verkehrsverbund 
RheinRuhr AöR ein entsprechender Vermerk 
weitergeleitet. 
Zur Kündigung bedarf es der Text form. Die Schrift 
form ist ebenfalls zulässig. 

a) Ordentliche Kündigung 
Der Abonnementvertrag kann spätestens zum 
Ende des laufenden Abonnementmonats ge kün 
 digt werden. 

b) Fristlose Kündigung 
Das Verkehrsunternehmen ist zur fristlosen 
Kündigung des Vertragsverhältnisses berechtigt, 
wenn ein wichtiger Grund vorliegt. Ein wichtiger 
Kündigungsgrund liegt insbesondere dann vor, 
wenn ein Lastschrifteinzug gemäß Ziffer 4 nicht 
möglich ist. Voraussetzung für eine fristlose 
Kündigung ist ebenfalls, dass der Einzugsbetrag 
auch nach Mahnung nicht innerhalb einer Frist 
von 14 Tagen beglichen wurde oder wenn bereits 
mindestens 3 Rücklasten innerhalb von 12 
Monaten entstanden sind und Abonnent*innen 
darauf hingewiesen wurden, dass im Falle einer 
erneuten Rücklastschrift die fristlose Kündigung 
ohne weitere Mahnung erfolgen wird. Anfallende 
Rücklastgebühren und Mahngebühren sind in 
jedem Fall von dem*der Kontoinhaber*in zu 
tragen. 

8. Verlust oder Zerstörung 

Der Verlust oder die Zerstörung eines Tickets ist 
dem Verkehrsunternehmen unverzüglich mitzu
teilen. Das ursprünglich ausgegebene Ticket 
wird dann in der Kundendatei des Verkehrsunter
nehmens gesperrt. Weiterhin wird an die zentrale 
Kundendatei des VRR ein entsprechender 
Vermerk weitergeleitet. Die Ersatzausgabe eines 
abhandengekommenen oder zerstörten Deutsch
landTickets Sozial als Chipkarte wird gegen eine 
Gebühr von 10,00 Euro durchgeführt. Für jede 
weitere Ersatzausstellung wird eine Gebühr von 
20,00 Euro (inkl. einer Bearbeitungsgebühr von 
10,00 Euro) erhoben. 

Im Falle des Verlustes oder der Zerstörung des 
Tickets übernimmt das Verkehrsunternehmen 
keinerlei Haftung für Schäden, die Abon
nent*innen dadurch entstehen, dass sie sonstige 
durch das Ticket generierte Vorteile neben der 
Beförderungsleistung nicht wahrnehmen können. 
Ein Ersatz dieser Vorteile durch das Verkehrsun
ternehmen ist ausgeschlossen. 

9. Wohnungswechsel 

Der*die Kontoinhaber*in, der*die Abonnent*in 
und ggf. der*die gesetzliche Vertreter*in sind dazu 
verpflichtet, dem Verkehrsunternehmen einen 
Wohnungswechsel unverzüglich anzuzeigen. 
Hierzu bedarf es der Textform. Die Schriftform ist 
ebenfalls zulässig. 

10. Erstattungen 

Erstattungen von Beförderungsentgelt wegen 
Nichtausnutzung sind nicht möglich. Ziffer 15.4 der 
VRRTarifbestimmungen bleibt unberührt.

11. Datenschutzrechtliche Bestimmungen 

Durch den Abschluss des Abonnementver
trags ist das Verkehrsunternehmen berechtigt, 
personenbezogene Daten, die sich aus dem 
Vertragsverhältnis, dessen Beendigung oder 
dessen Änderung ergeben, zu erheben, zu spei
chern und zu nutzen. Dies erfolgt mit dem Ziel, 
Ticketkontrollen der Verkehrsunternehmen, die am 
Elektronischen FahrgeldmanagementVerfahren 
teilnehmen, zu ermöglichen. 

Unabhängig davon wird das Verkehrsunternehmen 
der VRR AöR Daten über die Sperrung des Tickets 
aufgrund einer Verlustmeldung, des Erlöschens 
oder der Änderung des Vertragsverhältnisses 
oder eines vertragswidrigen Verhaltens des*der 
Abonnent*in übermitteln. Die dem Elektroni
schen Fahrgeldmanagement angeschlossenen 
Verkehrsunternehmen haben hierauf Zugriff. Es 
werden folgende Daten übermittelt: Kennung des 
ausgebenden Verkehrsunternehmens, Tickettyp, 
Datum der Ausgabe, Verbundkennung, Anfangs
datum der Sperrung, ggf. Ende der Sperrung. 
Persönliche Daten werden nicht weitergeleitet.
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Abonnementbedingungen zum 1. Klasse Aboticket

Für die Ausgabe des 1. Klasse Abotickets im VRR bzw. 
durch die Verkehrsunternehmen im VRR gelten die nach
folgenden Abonnement bedingungen.

Hierfür gelten die Beförderungsbedingungen und Tarif
bestimmungen des VRR sowie Folgendes:

1. Voraussetzungen für das Abonnement

Im Abonnement werden Tickets ausgegeben, wenn ein  
Verkehrsunternehmen des VRR durch eine*n Kund*in 
ermächtigt wird, sämtliche aus dem Abonnementver
trag resultierenden Entgelte und Gebühren monatlich im  
Voraus bis auf Weiteres von einem im SEPARaum geführ
ten Girokonto abzubuchen. Hierzu bedarf es der Textform. 
Die Schriftform ist ebenfalls zulässig. Das Verkehrsunter
nehmen hält hierzu vorgesehene Vordrucke (Bestellschei
ne) vor. 

Darüber hinaus gelten für die OnlineShops/Apps die  
jeweiligen AGB der Verkehrsunternehmen mit ggf. alterna
tiven Voraussetzungen für das Abonnement.

Im Rahmen der Antragsprüfung kann das Verkehrsunter
nehmen Auskünfte über die Bonität des*der Abonnent*in 
und der Kontoinhaber*innen bei einer Wirtschaftsaus
kunftei einholen. Die Verkehrsunternehmen, die eine Bo
nitätsprüfung durchführen wollen, unterrichten vorher 
den*die Abonnent*in/Vertragspartner*in hiervon und  
holen dabei seine*ihre Unterschrift ein. Damit ist der*die 
Abonnent*in/Vertragspartner*in hierüber unterrichtet. 
Bei einer negativen Auskunft gilt der Abonnementantrag 
als abgelehnt. Für die Bonitätsprüfung werden Name, 
Vorname, Anschrift und Geburtsdatum an die Wirt
schaftsauskunftei übermittelt. Das Ergebnis der Prüfung 
wird unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Be
stimmungen durch das Verkehrsunternehmen maximal 6 
Monate gespeichert.

2. Zustandekommen des Abonnementvertrags

Der Abonnementvertrag kommt mit der Übergabe des  
Tickets durch das Verkehrsunternehmen an den*die 
Abonnent*in oder an eine*n Bevollmächtigte*n bzw. mit 
der Freischaltung des Abos über eine vom VRR oder den 
zugehörigen Verkehrsunternehmen zur Verfügung gestell
ten App zustande. Das Ticket geht hierbei in den Besitz 
des*der Abonnent*in über. 

Die Ausgabe des 1. Klasse Abotickets erfolgt digital auf 
Chipkarte oder auf einem mobilen Endgerät per VDV 
bzw. UICBarcode.

Ausgabe auf Chipkarte:
Um die Angaben auf dem Chip zu überprüfen, können 
Abonnent*innen die Chipkarte im KundenCenter (oder mit 
eigenem Lesegerät) einlesen. Beanstandungen sind dem 
Verkehrsunternehmen unverzüglich, jedoch spätestens  
10 Tage nach Erhalt schriftlich oder durch persönliche 
Vorsprache anzuzeigen. Spätere Beanstandungen kön
nen ggf. nicht berücksichtigt werden. Die Chipkarte bleibt 
Eigentum des Verkehrsunternehmens. 

Tariflich bindende Angaben zu Geltungsdauer, originä
rem Geltungsbereich, Preis und den persönlichen Anga
ben des*der Inhaber*in sind auf dem Ticket abgelegt. 
Die aufgedruckten Merkmale dienen ausschließlich zur 
Information des*der Kund*in und legen keine tariflichen 
Merkmale fest. 

Ist die Gültigkeit der Chipkarte abgelaufen, wird dem*der 
Abonnent*in unaufgefordert eine neue Chipkarte zuge
sandt. 

Nach Ablauf des Vertragsverhältnisses haben Abon
nent*innen die Chipkarte an das Verkehrsunternehmen 
zurückzugeben. Der Empfänger (hier: das Verkehrsun
ternehmen) hat die Chipkarte auf Richtigkeit und  
Vollständigkeit zu überprüfen. Bei Übergabe oder bei 
Übersendung der Chipkarte auf dem Postweg sind im  
Anschreiben die auf dem Chip abgelegten Daten zu  
nennen. Maßgeblich sind die auf dem Chip gespeicherten 
Daten des Tickets.

Ausgabe auf einem mobilen Endgerät:
Für die Ausgabe des 1. Klasse Abotickets auf einem mobilen 
Endgerät ist eine zusätzliche Registrierung des*der Abon
nent*in bei einer vom VRR bzw. von den Verkehrsunterneh
men im VRR bereitgestellten App notwendig. 

Nach erfolgreicher Registrierung und Bereitstellung des 
1. Klasse Abotickets auf dem mobilen Endgerät sind die 
Daten auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu prüfen. Bean
standungen sind dem Verkehrsunternehmen unverzüglich, 
jedoch spätestens 10 Tage nach Erhalt schriftlich oder 
durch persönliche Vorsprache anzuzeigen. Spätere Be
anstandungen können ggf. nicht berücksichtigt werden.

Der*die Abonnent*in hat sicherzustellen, dass das Abo 
in der jeweiligen genutzten App jederzeit durch das  
Kontrollpersonal geprüft werden kann. Bei der Fahraus
weisprüfung haben Kund*innen nach Aufforderung durch 
das Prüfpersonal ihre App mit dem hinterlegten Ticket 
zu öffnen. Der*die Kund*in hat dem Prüfpersonal das  
1. Klasse Aboticket auf dem Display seines*ihres mobilen 
Endgeräts zur Kontrolle vorzuzeigen. Die Bedienung des 
mobilen Endgeräts nimmt der*die Kund*in vor. Kund*in nen 
sind verpflichtet, im Rahmen der Fahrausweiskontrolle auf  
Aufforderung ihre Identität durch einen amtlichen Licht
bildausweis nachzuweisen. Kann keine gültige Fahrt

berechtigung bei einer Fahrausweisprüfung vorgezeigt 
werden, wird ein erhöhtes Beförderungsentgelt (EBE) 
erhoben. Fahrausweise sind ungültig, wenn sie nicht den 
Vorschriften der Beförderungsbedingungen oder der  
Tarifbestimmungen im Verkehrsverbund RheinRuhr ent
sprechen bzw. entgegen den Vorschriften eingesetzt 
werden. Das gilt insbesondere auch für Fahrausweise, 
die aufgrund technischer Mängel nicht nachgewiesen  
werden können, z. B. bei leerem Akku.

3. Beginn und Dauer des Abonnements

Vgl. hierzu die Tarifbestimmungen des Deutschland
Tickets: Kapitel 3 „Vertragslaufzeit und Kündigung“.

4. Fristgemäßer Lastschrifteinzug

Der*die Kontoinhaber*in ist verpflichtet, den monatli
chen Einzugsbetrag aus diesen Bedingungen auf dem 
im aktuellen SEPAMandat angegebenen Konto zu dem 
Fälligkeitstermin der Zahlung bereitzuhalten. Der Einzug 
wird dem*der Kontoinhaber*in über den Vertragspartner 
spätestens einen Tag vor dem ersten Fälligkeitstermin 
mitgeteilt.

Darüber hinaus gelten für die OnlineShops/Apps die je
weiligen AGB der Verkehrsunternehmen mit ggf. alternati
ven Zahlverfahren für das Abonnement.

5. Fahrausweisprüfung

Fahrausweise sind ungültig, wenn sie nicht den  
Vorschriften der Beförderungsbedingungen oder der  
Tarifbestimmungen oder den Ergänzungen zu den VRR 
Tarifbestimmungen für den VRReTarif im Verkehrs
verbund RheinRuhr entsprechen bzw. entgegen den  
Vorschriften eingesetzt werden.

Das gilt insbesondere auch für Fahrausweise, die auf
grund technischer Mängel nicht nachgewiesen werden 
können, z. B. bei leerem Akku.

6.  Änderungen des Abonnements

Änderungen im Abonnement sind zum Start des nächsten 
Gültigkeitsmonats möglich. Hierzu bedarf es der Textform. 
Die Schriftform ist ebenfalls zulässig. Zur Anzeige der  
Änderungswünsche halten die Vertriebsstellen Vor drucke 
vor. Bei Kontoänderungen ist gleichzeitig ein neues  
SEPAMandat vorzulegen. 

Mit der auf Wunsch des*der Abonnent*in vorgenom
menen Änderung werden die Inhalte des ursprünglichen 
Abonnementvertrags oder die bei vorherigen Änderungen 
vorgenommenen Eintragungen (Daten auf dem Chip und 
Tarifmerkmale auf dem Thermofeld) auf dem Ticket zum 
vereinbarten Zeitpunkt ungültig. Im KundenCenter oder 
an einer anderweitig bezeichneten Stelle des Vertrags
verkehrsunternehmens wird die Änderung vorgenommen. 
Die ursprünglich ausgegebene Chipkarte muss dem  
Verkehrsunternehmen zurückgegeben werden. 

Darüber hinaus gelten für die OnlineShops/Apps die je
weiligen AGB der Verkehrsunternehmen mit ggf. alternati
ven Änderungsvorgaben für das Abonnement.

7. Kündigung des Abonnements durch den*die 
Abonnent*in

Bei einer Kündigung durch den*die Abonnent*in wird die 
Chipkarte bzw. das Abo in der App in der Kundendatei 
des Verkehrsunternehmens nach Ablauf der Gültigkeit 
gesperrt. Weiterhin wird an die Verkehrsverbund Rhein
Ruhr AöR ein entsprechen der Vermerk weitergeleitet. Die 
Kündigung ist dem Ver kehrsunternehmen mitzuteilen. Zur 
Kündigung bedarf es der Textform. Die Schriftform ist 
ebenfalls zulässig. 

Darüber hinaus gelten für die OnlineShops/Apps die je
weiligen AGB der Verkehrsunternehmen mit ggf. alternati
ven Kündigungsmöglichkeiten für das Abonnement.

Eine Kündigungsgebühr wird nicht erhoben. Die Chipkar
te ist unverzüglich und unversehrt an das Vertragsunter
nehmen zurückzugeben. Wird dies versäumt, so ist eine 
pauschale Gebühr von 10,00 Euro zu entrichten.

a) Ordentliche Kündigung 
Das 1. Klasse Aboticket wird für einen Kalendermonat 
ausgegeben und verlängert sich automatisch, wenn es 
nicht bis zum 10. eines Monats zum Monatsende gekün
digt wird. Die Wirkung der Kündigung tritt zum Ende des 
letzten Abnahmemonats ein.

b) Fristlose Kündigung 
Das Recht der Abonnent*innen zur außerordentlichen 
fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unbe
rührt. Ein wichtiger Kündigungsgrund für Abonnent*innen 
ist insbesondere im Falle der Erhöhung des Abonne
mentpreises gegeben. Abonnent*innen können dann das 
Abonnement zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Än
derung des Abonnementpreises außerordentlich kündigen. 

8. Kündigung des Abonnements durch das 
Verkehrsunternehmen

Bei einer Kündigung durch das Verkehrsunternehmen 
wird die Chipkarte bzw. das Abo in der App in der Kun
dendatei des Verkehrsunternehmens nach Ablauf der 
Gültigkeit gesperrt. Weiterhin wird an die Verkehrsver

bund RheinRuhr AöR ein entsprechender Vermerk weiter
geleitet. Darüber hinaus gelten für die OnlineShops/
Apps die jeweiligen AGB der Verkehrs unternehmen mit 
ggf. alternativen Vorgaben für das Abonnement.

Die Chipkarte ist unverzüglich und unversehrt an das  
Vertragsunternehmen zurückzugeben. Wird dies ver
säumt, so ist eine pauschale Gebühr von 10,00 Euro zu 
entrichten.

Zur Kündigung bedarf es der Textform. Die Schriftform ist 
ebenfalls zulässig.

a) Ordentliche Kündigung 
Der Abonnementvertrag kann spätestens zum Ende des 
laufenden Abonnementmonats gekündigt werden. 

b) Fristlose Kündigung 
Das Verkehrsunternehmen ist zur fristlosen Kündigung 
des Vertragsverhältnisses berechtigt, wenn ein wichti
ger Grund vorliegt. Ein wichtiger Kündigungsgrund liegt  
insbesondere dann vor, wenn ein Lastschrifteinzug gemäß 
Ziffer 4 nicht möglich ist. Voraussetzung für eine frist lose 
Kündigung ist ebenfalls, dass der Einzugsbetrag auch 
nach Mahnung nicht innerhalb einer Frist von 14 Tagen 
beglichen wurde oder wenn bereits mindestens 3 Rück
lasten innerhalb von 12 Monaten entstanden sind und 
Abonnent*innen darauf hingewiesen wurden, dass im 
Falle einer erneuten Rücklastschrift die fristlose Kündi
gung ohne weitere Mahnung erfolgen wird. Anfallende 
Rücklastgebühren und Mahngebühren sind in jedem Fall 
von dem*der Kontoinhaber*in zu tragen.

9. Verlust oder Zerstörung

Der Verlust oder die Zerstörung eines Tickets ist dem 
Verkehrsunternehmen unverzüglich mitzuteilen. Das  
ursprünglich ausgegebene Ticket wird dann in der  
Kundendatei des Verkehrsunternehmens gesperrt. Weiter
hin wird an die zentrale Kundendatei des VRR ein entspre
chender Vermerk weitergeleitet. Die Ersatzausgabe einer 
abhandengekommenen oder zerstörten Chipkarte wird 
gegen eine Gebühr von 10,00 Euro durchgeführt. Für jede 
weitere Ersatzausstellung innerhalb eines 12monatigen 
Zeitraums wird eine Gebühr von 20,00 Euro (inkl. einer  
Bearbeitungsgebühr von 10,00 Euro) erhoben.

Im Falle des Verlustes oder der Zerstörung des Tickets 
übernimmt das Verkehrsunternehmen keinerlei Haftung 
für Schäden, die Abonnent*innen dadurch entstehen, 
dass sie sonstige durch das Ticket generierte Vorteile  
neben der Beförderungsleistung nicht wahrnehmen 
können. Ein Ersatz dieser Vorteile durch das Verkehrs
unternehmen ist ausgeschlossen.

10. Wohnungswechsel

Der*die Kontoinhaber*in, der*die Abonnent*in und ggf. 
der*die gesetzliche Vertreter*in sind dazu verpflichtet, 
dem Verkehrsunter nehmen einen Wohnungswechsel 
unverzüglich anzuzeigen. Hierzu bedarf es der Textform. 
Die Schriftform ist ebenfalls zulässig.

11. Erstattungen

Erstattungen von Beförderungsentgelt wegen Nichtaus
nutzung sind nicht möglich. Ziffer 15.4 der VRRTarif
bestimmungen bleibt unberührt.

12. Datenschutzrechtliche Bestimmungen

Durch den Abschluss des Abonnementvertrags ist das 
Verkehrsunternehmen berechtigt, personenbezoge
ne Daten, die sich aus dem Vertragsverhältnis, dessen  
Beendigung oder dessen Änderung ergeben, zu erheben, 
zu speichern und zu nutzen. Dies erfolgt mit dem Ziel,  
Ticketkontrollen der Verkehrsunternehmen, die am Elekt
ronischen FahrgeldmanagementVerfahren teilnehmen, 
zu ermöglichen.

Unabhängig davon wird das Verkehrsunternehmen der 
VRR AöR Daten über die Sperrung des Tickets aufgrund 
einer Verlustmeldung, des Erlöschens oder der Änderung 
des Vertragsverhältnisses oder eines vertragswidrigen 
Verhaltens des*der Abonnent*in übermitteln. Die dem 
Elektronischen Fahrgeldmanagement angeschlossenen 
Verkehrsunternehmen haben hierauf Zugriff.

Es werden folgende Daten übermittelt: Kartennummer, 
Kennung des ausgebenden Verkehrsunternehmens,  
Tickettyp, Datum der Ausgabe, Verbundkennung,  
Anfangsdatum der Sperrung, ggf. Ende der Sperrung.  
Persönliche Daten werden nicht weitergeleitet. 

Darüber hinaus gelten für die OnlineShops/Apps die  
jeweiligen AGB der Verkehrsunternehmen ggf. alterna
tiven datenschutzrechtlichen Bestimmungen für das 
Abonnement.
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Abonnementbedingungen zum Fahrrad Aboticket
Für die Ausgabe des Fahrrad Abotickets im VRR bzw. 
durch die Verkehrs unternehmen im VRR gelten die nach
folgenden Abonnementbedingungen zum Fahrrad Abo
ticket.

Hierfür gelten die Beförderungsbedingungen und Tarif
bestimmungen des VRR sowie Folgendes:

1. Voraussetzungen für das Abonnement

Im Abonnement werden Tickets ausgegeben, wenn ein 
Verkehrsunternehmen des VRR durch eine*n Kund*in 
ermächtigt wird, sämtliche aus dem Abonnementvertrag 
resultierenden Entgelte und Gebühren monatlich im Vor
aus bis auf Weiteres von einem im SEPARaum geführten 
Girokonto abzubuchen. Hierzu bedarf es der Textform. 
Die Schriftform ist ebenfalls zulässig. Das Verkehrs
unternehmen hält hierzu vorgesehene Vordrucke (Bestell
scheine) vor. 

Darüber hinaus gelten für die OnlineShops/Apps die  
jeweiligen AGB der Verkehrsunternehmen mit ggf. alter
nativen Voraussetzungen für das Abonnement.

Im Rahmen der Antragsprüfung kann das Verkehrsunter
nehmen Auskünfte über die Bonität des*der Abonnent*in 
und der Kontoinhaber*innen bei einer Wirtschaftsaus
kunftei einholen. Die Verkehrsunternehmen, die eine Bo
nitätsprüfung durchführen wollen, unterrichten vorher 
den*die Abonnent*in/Vertragspartner*in hiervon und  
holen dabei seine*ihre Unterschrift ein. Damit ist der*die 
Abonnent*in/Vertragspartner*in hierüber unter richtet. 
Bei einer negativen Auskunft gilt der Abonnementantrag 
als abgelehnt. Für die Bonitätsprüfung werden Name, 
Vorname, Anschrift und Geburtsdatum an die Wirt
schaftsauskunftei übermittelt. Das Ergebnis der Prüfung 
wird unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Be
stimmungen durch das Verkehrsunternehmen maximal  
6 Monate gespeichert.

2. Zustandekommen des Abonnementvertrags

Die Basis bildet ein Zeitticket, zu dem das Fahrrad da
zugebucht wird. Der Abonnementvertrag kommt mit der 
Übergabe des Tickets durch das Verkehrsunternehmen 
an den*die Abonnent*in oder an eine*n Bevollmäch
tigte*n bzw. mit der Freischaltung des Abos über eine 
vom VRR oder den zugehörigen Verkehrsunternehmen 
zur Verfügung gestellten App zustande. Das Ticket 
geht hierbei in den Besitz des*der Abonnent*in über. 

Die Ausgabe des Fahrrad Abotickets erfolgt digital auf 
Chipkarte oder auf einem mobilen Endgerät per VDV 
bzw. UICBarcode.

Ausgabe auf Chipkarte:
Um die Angaben auf dem Chip zu überprüfen, können 
Abonnent*innen die Chipkarte im KundenCenter (oder mit 
eigenem Lesegerät) einlesen. Beanstandungen sind dem 
Verkehrsunternehmen unverzüglich, jedoch spätestens  
10 Tage nach Erhalt schriftlich oder durch persönliche 
Vorsprache anzuzeigen. Spätere Beanstandungen kön
nen ggf. nicht berücksichtigt werden. Die Chipkarte bleibt 
Eigentum des Verkehrsunternehmens. 

Tariflich bindende Angaben zu Geltungsdauer, originä
rem Geltungsbereich, Preis und den persönlichen Anga
ben des*der Inhaber*in sind auf dem Ticket abgelegt. 
Die aufgedruckten Merkmale dienen ausschließlich zur 
Information des*der Kund*in und legen keine tariflichen 
Merkmale fest. 

Ist die Gültigkeit der Chipkarte abgelaufen, wird dem*der 
Abonnent*in unaufgefordert eine neue Chipkarte zuge
sandt. 

Nach Ablauf des Vertragsverhältnisses haben Abon
nent*innen die Chipkarte an das Verkehrsunternehmen 
zurückzugeben. Der Empfänger (hier: das Verkehrs
unternehmen) hat die Chipkarte auf Richtigkeit und 
Vollständigkeit zu überprüfen. Bei Übergabe oder bei 
Übersendung der Chipkarte auf dem Postweg sind 
im Anschreiben die auf dem Chip abgelegten Daten  
zu nennen. Maßgeblich sind die auf dem Chip gespei
cherten Daten des Tickets.

Ausgabe auf einem mobilen Endgerät:
Für die Ausgabe des Fahrrad Abotickets auf einem mobi
len Endgerät ist eine zusätzliche Registrierung des*der 
Abonnent*in bei einer vom VRR bzw. von den Verkehrsun
ternehmen im VRR bereitgestellten App notwendig. 

Nach erfolgreicher Registrierung und Bereitstellung des 
Fahrrad Abotickets auf dem mobilen Endgerät sind die 
Daten auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu prüfen. Be
anstandungen sind dem Verkehrsunternehmen unverzüg
lich, jedoch spätestens 10 Tage nach Erhalt schriftlich 
oder durch persönliche Vorsprache anzuzeigen. Spätere 
Beanstandungen können ggf. nicht berücksichtigt werden.

Der*die Abonnent*in hat sicherzustellen, dass das Abo 
in der jeweiligen genutzten App jederzeit durch das Kon
trollpersonal geprüft werden kann. Kann keine gültige 
Mitnahmeberechtigung für ein Fahrrad bei einer Fahraus
weisprüfung vorgezeigt werden, wird ein erhöhtes Beför
derungsentgelt (EBE) erhoben. 

3. Beginn und Dauer des Abonnements

Die Gültigkeit des Fahrrad Abotickets beträgt einen  
Kalendermonat und ist an die zeitliche Gültigkeit des 

Zeittickets gebunden. Vgl. hierzu die Tarifbestimmungen 
des DeutschlandTickets: Kapitel 3 „Vertragslaufzeit und  
Kündigung“.

4. Fristgemäßer Lastschrifteinzug

Der*die Kontoinhaber*in ist verpflichtet, den monat
lichen Einzugsbetrag aus diesen Bedingungen auf dem 
im aktuellen SEPAMandat angegebenen Konto zu dem 
Fälligkeitstermin der Zahlung bereitzuhalten. Der Einzug 
wird dem*der Kontoinhaber*in über den Vertragspartner 
spätestens einen Tag vor dem ersten Fälligkeitstermin 
mitgeteilt.

Darüber hinaus gelten für die OnlineShops/Apps die  
jeweiligen AGB der Verkehrsunternehmen mit ggf. alterna
tiven Zahlverfahren für das Abonnement.

5. Fahrausweisprüfung

Fahrausweise sind ungültig, wenn sie nicht den Vor
schriften der Beförderungsbedingungen oder der Tarif
bestimmungen oder den Ergänzungen zu den VRRTa
rifbestimmungen für den VRReTarif im Verkehrsverbund 
RheinRuhr entsprechen bzw. entgegen den Vorschriften 
eingesetzt werden.

Das gilt insbesondere auch für Fahrausweise, die auf
grund technischer Mängel nicht nachgewiesen werden 
können, z. B. bei leerem Akku. Bei der Fahrausweisprüfung 
haben Kund*innen nach Aufforderung durch das Prüfper
sonal ihre App mit dem hinterlegten Fahrrad Aboticket 
zu öffnen. Der*die Kund*in hat dem Prüfpersonal das 
Fahrrad Aboticket auf dem Display seines*ihres mobilen 
Endgeräts zur Kontrolle vorzuzeigen. Die Bedienung des 
mobilen Endgeräts nimmt der*die Kund*in vor. Kund*in
nen sind verpflichtet, im Rahmen der Fahrausweiskontrol
le auf Aufforderung ihre Identität durch einen amtlichen 
Lichtbildausweis nachzuweisen.

6. Änderungen des Abonnements

Änderungen im Abonnement sind zum Start des nächsten 
Gültigkeitsmonats möglich. Hierzu bedarf es der Textform. 
Die Schriftform ist ebenfalls zulässig. Zur Anzeige der Än
derungswünsche halten die Vertriebsstellen Vordrucke vor. 

Bei Ticketänderungen ist gleichzeitig ein neues SEPA 
Mandat vorzulegen. Mit der auf Wunsch des*der Abon
nent*in vorgenommenen Änderung werden die Inhalte 
des ursprünglichen Abonnementvertrags oder die bei 
vorherigen Änderungen vorgenommenen Eintragungen 
(Daten auf dem Chip und Tarifmerkmale auf dem Thermo
feld) auf dem Ticket zum vereinbarten Zeitpunkt ungültig. 
Im KundenCenter oder an einer anderweitig bezeichneten 
Stelle des Vertragsverkehrsunternehmens wird die Ände
rung vorgenommen. Die ursprünglich ausgegebene Chip
karte muss dem Verkehrsunternehmen zurückge geben 
werden. 

Darüber hinaus gelten für die OnlineShops/Apps die  
jeweiligen AGB der Verkehrsunternehmen mit ggf. alter 
na tiven Änderungsvorgaben für das Abonnement.

7. Kündigung des Abonnements durch den*die 
Abonnent*in

Bei einer Kündigung durch den*die Abonnent*in 
wird die Chipkarte bzw. das Abo in der App in der 
Kundendatei des Verkehrsunter nehmens nach Ab
lauf der Gültigkeit gesperrt. Weiterhin wird an die 
Verkehrsverbund RheinRuhr AöR ein entsprechen
der Vermerk weitergeleitet. Die Kündigung ist dem  
Verkehrsunternehmen mitzuteilen. Zur Kündigung bedarf 
es der Textform. Die Schriftform ist ebenfalls zulässig. 

Darüber hinaus gelten für die OnlineShops/Apps die  
jeweiligen AGB der Verkehrsunternehmen mit ggf. alterna
tiven Kündigungsmöglichkeiten für das Abonnement.

Eine Kündigungsgebühr wird nicht erhoben. Die Chipkar
te ist unverzüglich und unversehrt an das Vertragsunter
nehmen zurückzugeben. Wird dies versäumt, so ist eine 
pauschale Gebühr von 10,00 Euro zu entrichten.

a)  Ordentliche Kündigung 
Das Fahrrad Aboticket wird für einen Kalendermonat aus
gegeben und verlängert sich automatisch, wenn es nicht 
bis zum 10. eines Monats zum Monatsende gekündigt 
wird. Die Wirkung der Kündigung tritt zum Ende des letzten 
Abnahmemonats ein.

b) Fristlose Kündigung 
Das Recht der Abonnent*innen zur außerordentlichen frist
losen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unberührt. 
Ein wichtiger Kündigungsgrund für Abonnent*innen ist ins
besondere im Falle der Erhöhung des Abonnementpreises 
gegeben. Abonnent*innen können dann das Abonnement 
zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Änderung des 
Abonnementpreises außerordentlich kündigen. 

8. Kündigung des Abonnements durch das 
Verkehrsunternehmen

Bei einer Kündigung durch das Verkehrsunternehmen wird 
die Chipkarte bzw. das Abo in der App in der Kundendatei 
des Verkehrsunternehmens nach Ablauf der Gültigkeit ge
sperrt. Weiterhin wird an die Verkehrsverbund RheinRuhr 
AöR ein entsprechender Vermerk weitergeleitet. Darüber 
hinaus gelten für die OnlineShops/Apps die jeweili
gen AGB der Verkehrsunternehmen mit ggf. alternativen  

Vorgaben für das Abonnement.

Die Chipkarte ist unverzüglich und unversehrt an das Ver
tragsunternehmen zurückzugeben. Wird dies versäumt, so 
ist eine pauschale Gebühr von 10,00 Euro zu entrichten. 

Zur Kündigung bedarf es der Textform. Die Schriftform ist 
ebenfalls zulässig.

a) Ordentliche Kündigung 
Der Abonnementvertrag kann spätestens zum Ende des 
laufenden Abonnementmonats gekündigt werden. 

b) Fristlose Kündigung 
Das Verkehrsunternehmen ist zur fristlosen Kündigung 
des Vertragsverhältnisses berechtigt, wenn ein wichtiger 
Grund vorliegt. Ein wichtiger Kündigungsgrund liegt ins
besondere dann vor, wenn ein Lastschrifteinzug gemäß 
Ziffer 4 nicht möglich ist. Voraussetzung für eine frist lose 
Kündigung ist ebenfalls, dass der Einzugsbetrag auch 
nach Mahnung nicht innerhalb einer Frist von 14 Tagen 
beglichen wurde oder wenn bereits mindestens 3 Rück
lasten innerhalb von 12 Monaten entstanden sind und 
Abonnent*innen darauf hingewiesen wurden, dass im 
Falle einer erneuten Rücklastschrift die fristlose Kündi
gung ohne weitere Mahnung erfolgen wird. Anfallende 
Rücklastgebühren und Mahngebühren sind in jedem Fall 
von dem*der Kontoinhaber*in zu tragen.

9. Verlust oder Zerstörung

Der Verlust oder die Zerstörung eines Tickets ist dem 
Verkehrsunternehmen unverzüglich mitzuteilen. Das ur
sprünglich ausgegebene Ticket wird dann in der Kun
dendatei des Verkehrsunternehmens gesperrt. Weiterhin 
wird an die zentrale Kundendatei des VRR ein entspre
chender Vermerk weitergeleitet. Die Ersatzausgabe einer 
abhandengekommenen oder zerstörten Chipkarte wird 
gegen eine Gebühr von 10,00 Euro durchgeführt. Für jede 
weitere Ersatzausstellung innerhalb eines 12monatigen 
Zeitraums wird eine Gebühr von 20,00 Euro (inkl. einer  
Bearbeitungsgebühr von 10,00 Euro) erhoben.

Im Falle des Verlustes oder der Zerstörung des Tickets 
übernimmt das Verkehrsunternehmen keinerlei Haftung 
für Schäden, die Abonnent*innen dadurch entstehen, 
dass sie sonstige durch das Ticket generierte Vorteile  
neben der Beförderungsleistung nicht wahrnehmen  
können. Ein Ersatz dieser Vorteile durch das Verkehrs
unternehmen ist ausgeschlossen.

10. Wohnungswechsel

Der*die Kontoinhaber*in, der*die Abonnent*in und ggf. 
der*die gesetzliche Vertreter*in sind dazu verpflichtet, 
dem Verkehrsunternehmen einen Wohnungswechsel  
unverzüglich anzuzeigen. Hierzu bedarf es der Textform. 
Die Schriftform ist ebenfalls zulässig.

11. Erstattungen

Erstattungen von Beförderungsentgelt wegen Nichtaus
nutzung sind nicht möglich. Ziffer 15.4 der VRRTarif
bestimmungen bleibt unberührt.

12. Datenschutzrechtliche Bestimmungen

Durch den Abschluss des Abonnementvertrags ist das 
Verkehrsunternehmen berechtigt, personenbezoge
ne Daten, die sich aus dem Vertragsverhältnis, dessen  
Beendigung oder dessen Änderung ergeben, zu erheben, 
zu speichern und zu nutzen. Dies erfolgt mit dem Ziel,  
Ticketkontrollen der Verkehrsunternehmen, die am Elekt
ronischen FahrgeldmanagementVerfahren teilnehmen, 
zu ermöglichen.

Unabhängig davon wird das Verkehrsunternehmen der 
VRR AöR Daten über die Sperrung des Tickets aufgrund 
einer Verlustmeldung, des Erlöschens oder der Änderung 
des Vertragsverhältnisses oder eines vertragswidrigen 
Verhaltens des*der Abonnent*in übermitteln. Die dem 
Elektronischen Fahrgeldmanagement angeschlossenen 
Verkehrsunternehmen haben hierauf Zugriff.

Es werden folgende Daten übermittelt: Kartennummer, 
Kennung des ausgebenden Verkehrsunternehmens, 
Tickettyp, Datum der Ausgabe, Verbundkennung,  
Anfangsdatum der Sperrung, ggf. Ende der Sperrung.  
Persönliche Daten werden nicht weitergeleitet. 

Darüber hinaus gelten für die OnlineShops/Apps die 
jeweiligen AGB der Verkehrsunternehmen mit ggf. alter
nativen datenschutzrechtlichen Bestimmungen für das 
Abonnement.
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Tarifbestimmungen zum DeutschlandTicket SemesterTicket Upgrade Uni

Studierende einer Universität mit einem gültigen VRR-Se-
mesterTicket und mit einem gültigen NRW-SemesterTicket 
können ein Ergänzungsticket zu einem gültigen Semes-
terTicket zu einem Aufpreis bis zum Ablauf des Winter-
semesters 2025/2026 hinzukaufen. Die Studierenden der 
Universität erhalten dadurch eine deutschlandweit gültige 
Fahrtberechtigung analog den Tarifbestimmungen des 
DeutschlandTickets. 

Der Aufpreis wird digital über eine App-Applikation aus-
gegeben.

Abonnementbedingungen zum DeutschlandTicket Se-
mesterTicket Upgrade Uni

Für die Ausgabe des DeutschlandTicket Semester-
Ticket-Upgrade Uni im VRR bzw. durch die Verkehrs-
unternehmen im VRR gelten die nachfolgenden  
Abonnementbedingungen zum DeutschlandTicket Se-
mester-Ticket-Upgrade Uni.

Die Wirksamkeit dieser Abonnementbedingungen zum 
DeutschlandTicket SemesterTicket-Upgrade Uni ist ge-
bunden an die durchfinanzierte und beschlossene Lauf-
zeit des DeutschlandTickets. Die Abonnementbedingun-
gen zum DeutschlandTicket SemesterTicket-Upgrade Uni 
verlieren ihre Wirksamkeit zum Zeitpunkt der Beendigung 
des DeutschlandTicket, ohne dass es einer Kündigung 
bedarf. Das DeutschlandTicket SemesterTicket-Upgrade 
Uni erlischt spätestens mit Ablauf des Wintersemesters 
2025/2026.

Hierfür gelten die Beförderungsbedingungen und Tarifbe-
stimmungen des VRR sowie Folgendes:

1. Voraussetzungen für das Abonnement

Im Abonnement werden Tickets ausgegeben, wenn ein 
Verkehrsunternehmen des VRR durch eine*n Kund*in er-
mächtigt wird, sämtliche aus dem Abonnementvertrag 
resultierenden Entgelte und Gebühren monatlich im Vor-
aus bis auf Weiteres von einem im SEPA-Raum geführten 
Girokonto abzubuchen. Hierzu bedarf es der Textform. Die 
Schriftform ist ebenfalls zulässig. Das Verkehrsunterneh-
men hält hierzu vorgesehene Vordrucke (Bestellscheine) 
vor. 

Darüber hinaus gelten für die Online-Shops / Apps die 
jeweiligen AGBs der Verkehrsunternehmen gegebenen-
falls alternativen Voraussetzungen für das Abonnement.

Im Rahmen der Antragsprüfung kann das Verkehrsunter-
nehmen Auskünfte über die Bonität des*der Abonnent*in 
und der Kontoinhaber*innen bei einer Wirtschaftsauskunf-
tei einholen. Die Verkehrsunternehmen, die eine Bonitäts-
prüfung durchführen wollen, unterrichten vorher der*die 
Abonnent*in/Vertragspartner*in hiervon und holen dabei 
seine* ihre Unterschrift ein. Damit ist der*die Abonnent*in/
Vertragspartner*in hierüber unterrichtet. Bei einer negati-
ven Auskunft gilt der Abonnementantrag als abgelehnt. 
Für die Bonitätsprüfung werden Name, Vorname, An-
schrift und Geburtsdatum an die Wirtschaftsauskunftei 
übermittelt. Das Ergebnis der Prüfung wird unter Beach-
tung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen durch das  
Verkehrsunternehmen maximal 6 Monate gespeichert.

2. Zustandekommen des Abonnementvertrags

Studierende mit einem gültigen VRR-SemesterTicket und 
mit einem gültigen NRW-SemesterTicket können ein Er-
gänzungsticket zu einem gültigen SemesterTicket zu einem 
Aufpreis hinzukaufen.

Der Abonnementvertrag kommt mit der Freischaltung 
des Abos über eine vom VRR oder den zugehörigen Ver-
kehrsunternehmen zur Verfügung gestellten App zustande.  
Das Ticket geht hierbei in den Besitz des Abonnenten bzw. 
der Abonnentin über. 

Die Ausgabe des DeutschlandTicket SemesterTicket- 
Upgrades Uni erfolgt auf mobilem Endgerät per VDV- bzw. 
UIC-Barcode.

Für die Ausgabe des DeutschlandTicket Semester Ticket-
Upgrades Uni auf einem mobilen Endgerät ist eine zusätz-
liche Registrierung des Abonnenten bei der einer vom VRR 
bzw. von den Verkehrsunternehmen im VRR bereitgestell-
ten App notwendig. 

Nach erfolgreicher Registrierung und Bereitstellung des 
DeutschlandTicket SemesterTicket-Upgrades Uni auf 
dem mobilen Endgerät sind die Daten auf Richtigkeit 
und Vollständigkeit zu prüfen. Beanstandungen sind dem 
Verkehrsunternehmen unverzüglich, jedoch spätestens 10 
Tage nach Erhalt schriftlich oder durch persönliche Vor-
sprache anzuzeigen. Spätere Beanstandungen können 
ggf. nicht berücksichtigt werden.

Der*die Abonnent*in hat sicherzustellen, dass das Abo in 
der jeweiligen genutzten App jederzeit durch das Kontroll-
personal geprüft werden kann. Kann keine gültige Fahrt

berechtigung bei einer Fahrausweisprüfung vorgezeigt 
werden, wird ein erhöhtes Beförderungsentgelt (EBE) er-
hoben.

3. Beginn und Dauer des Abonnements

Vgl. hierzu die Tarifbestimmungen des Deutschland-
Tickets: Kapitel 3 „Vertragslaufzeit und Kündigung“

4. Fristgemäßer Lastschrifteinzug

Der*die Kontoinhaber*in ist verpflichtet, den monatli-
chen Einzugsbetrag aus diesen Bedingungen auf dem 
im aktuellen SEPA-Mandat angegebenen Konto zu dem 
Fälligkeitstermin der Zahlung bereitzuhalten. Der Einzug 
wird dem*der Kontoinhaber*in über den Vertragspartner 
spätestens einen Tag vor dem ersten Fälligkeitstermin mit-
geteilt.

Darüber hinaus gelten für die Online-Shops / Apps die 
jeweiligen AGBs der Verkehrsunternehmen mit gegebe-
nenfalls alternativen Zahlverfahren für das Abonnement.

5. Fahrausweisprüfung

Fahrausweise sind ungültig, wenn sie nicht den Vorschrif-
ten der Beförderungsbedingungen oder der Tarifbestim-
mungen oder den Ergänzungen zu den VRR-Tarifbestim-
mungen für den VRR-eTarif im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr 
entsprechen bzw. entgegen den Vorschriften eingesetzt 
werden. Das gilt insbesondere auch für Fahrausweise, die 
aufgrund technischer Mängel nicht nachgewiesen werden 
konnten, z. B. bei leerem Akku. Bei der Fahrausweisprüfung 
haben Kund*innen nach Aufforderung durch das Prüfper-
sonal ihre App mit dem hinterlegten DeutschlandTicket 
SemesterTicket-Upgrades Uni zu öffnen. Der*die Kund*in 
hat die zur Kontrolle auf dem Display seines mobilen End-
geräts das DeutschlandTicket SemesterTicket-Upgrades 
Uni dem Prüfpersonal vorzuzeigen. Die Bedienung des 
Smartphones nimmt der*die Kund*in vor. Kund*innen sind 
verpflichtet, im Rahmen der Fahrausweiskontrolle auf Auf-
forderung ihre Identität durch einen amtlichen Lichtbild-
ausweis nachzuweisen. 

6. Änderungen des Abonnements

Änderungen im Abonnement sind zum Start des nächsten 
Gültigkeitsmonats möglich. Hierzu bedarf es der Textform. 
Die Schriftform ist ebenfalls zulässig. Zur Anzeige der Än-
derungswünsche halten die Vertriebsstellen Vordrucke 
vor. Bei Kontoänderungen ist gleichzeitig ein neues SEPA- 
Mandat vorzulegen. 

Mit der auf Wunsch des*der Abonnent*in vorgenomme-
nen Änderung werden die Inhalte des ursprünglichen 
Abonnementvertrags oder die bei vorherigen Änderungen 
vorgenommenen Eintragungen auf dem Ticket zum verein-
barten Zeitpunkt ungültig. Im KundenCenter oder an einer 
anderweitig bezeichneten Stelle des Vertragsverkehrsun-
ternehmens wird die Änderung vorgenommen. 

Darüber hinaus gelten für die Online-Shops / Apps die 
jeweiligen AGBs der Verkehrsunternehmen mit gegebe-
nenfalls alternativen Änderungsvorgaben für das Abon-
nement.

7. Kündigung des Abonnements durch den*die 
Abonnent*in

Bei einer Kündigung wird das Abo in der App in der Kun-
dendatei des Verkehrsunternehmens nach Ablauf der 
Gültigkeit gesperrt. Weiterhin wird an die Verkehrsverbund 
Rhein-Ruhr AöR ein entsprechender Vermerk weitergelei-
tet. Die Kündigung ist dem Verkehrsunternehmen mitzutei-
len. Zur Kündigung bedarf es der Textform. Die Schriftform 
ist ebenfalls zulässig. 

Darüber hinaus gelten für die Online-Shops / Apps die 
jeweiligen AGBs der Verkehrsunternehmen mit gegebe-
nenfalls alternativen Kündigungsmöglichkeiten für das 
Abonnement. Eine Kündigungsgebühr wird nicht erhoben. 

a) Ordentliche Kündigung 
Das DeutschlandTicket SemesterTicket-Upgrade Uni wird 
für einen Kalendermonat ausgegeben und verlängert sich 
automatisch, wenn es nicht bis zum 10. eines Monats zum 
Monatsende gekündigt wird. Die Wirkung der Kündigung 
tritt zum Ende des letzten Abnahmemonats ein.

b) Fristlose Kündigung 
Das Recht der Abonnent*innen zur außerordentlichen 
fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unbe-
rührt. Ein wichtiger Kündigungsgrund für Abonnent*in-
nen ist insbesondere im Falle der Erhöhung des Abon-
nementpreises gegeben. Abonnent*innen können dann 
das Abonnement zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Änderung des Abonnementpreises außerordentlich kün-
digen.

8. Kündigung des Abonnements durch das 
Verkehrsunternehmen

Bei einer Kündigung wird das Abo in der App in der Kun-
dendatei des Verkehrsunternehmens nach Ablauf der 
Gültigkeit gesperrt. Weiterhin wird an die Verkehrsverbund 
Rhein-Ruhr AöR ein entsprechender Vermerk weitergeleitet. 
Darüber hinaus gelten für die Online-Shops / Apps die je-
weiligen AGBs der Verkehrsunternehmen mit gegebenen-
falls alternativen Vorgaben für das Abonnement.

Zur Kündigung bedarf es der Textform. Die Schriftform ist 
ebenfalls zulässig.

a) Ordentliche Kündigung 
Der Abonnementvertrag kann spätestens zum Ende des 
laufenden Abonnementmonats gekündigt werden. 

b) Fristlose Kündigung 
Das Verkehrsunternehmen ist zur fristlosen Kündigung 
des Vertragsverhältnisses berechtigt, wenn ein wichtiger 
Grund vorliegt. Ein wichtiger Kündigungsgrund liegt ins-
besondere dann vor, wenn ein Lastschrifteinzug gemäß 
Ziffer 4 nicht möglich ist. Voraussetzung für eine fristlose 
Kündigung ist ebenfalls, dass der Einzugsbetrag auch 
nach Mahnung nicht innerhalb einer Frist von 14 Tagen 
beglichen wurde oder wenn bereits mindestens 3 Rück-
lasten innerhalb von 12 Monaten entstanden sind und 
Abonnent*innen darauf hingewiesen wurden, dass im Fal-
le einer erneuten Rücklastschrift die fristlose Kündigung 
ohne weitere Mahnung erfolgen wird. Anfallende Rück-
lastgebühren und Mahngebühren sind in jedem Fall von 
dem*der Kontoinhaber*in zu tragen.

9. Verlust oder Zerstörung

Der Verlust oder die Zerstörung eines Tickets ist dem Ver-
kehrsunternehmen unverzüglich mitzuteilen. Das ursprüng-
lich ausgegebene Ticket wird dann in der Kundendatei 
des Verkehrsunternehmens gesperrt. Weiterhin wird an die 
zentrale Kundendatei des VRR ein entsprechender Ver-
merk weitergeleitet. 

Im Falle des Verlustes oder der Zerstörung des Tickets 
übernimmt das Verkehrsunternehmen keinerlei Haftung für 
Schäden, die Abonnent*innen dadurch entstehen, dass 
sie sonstige durch das Ticket generierte Vorteile neben 
der Beförderungsleistung nicht wahrnehmen können. Ein 
Ersatz dieser Vorteile durch das Verkehrsunternehmen ist 
ausgeschlossen.

10. Wohnungswechsel

Der*die Kontoinhaber*in, der*die Abonnent*in und ggf. 
der*die gesetzliche Vertreter*in sind dazu verpflichtet, 
dem Verkehrsunternehmen einen Wohnungswechsel un-
verzüglich anzuzeigen. Hierzu bedarf es der Textform. Die 
Schriftform ist ebenfalls zulässig.

11. Erstattungen

Erstattungen von Beförderungsentgelt wegen Nichtaus-
nutzung sind nicht möglich. Ziffer 15.4 der VRR-Tarifbestim-
mungen bleibt unberührt.

12. Datenschutzrechtliche Bestimmungen

Durch den Abschluss des Abonnementvertrags ist das 
Verkehrsunternehmen berechtigt, personenbezogene 
Daten, die sich aus dem Vertragsverhältnis, dessen Be-
endigung oder dessen Änderung ergeben, zu erheben, 
zu speichern und zu nutzen. Dies erfolgt mit dem Ziel, Ti-
cketkontrollen der Verkehrsunternehmen, die am elektro-
nischen Fahrgeldmanagement-Verfahren teilnehmen, zu 
ermöglichen.

Unabhängig davon wird das Verkehrsunternehmen der 
VRR AöR Daten über die Sperrung des Tickets aufgrund 
einer Verlustmeldung, des Erlöschens oder der Änderung 
des Vertragsverhältnisses oder eines vertragswidrigen 
Verhaltens des*der Abonnent*in übermitteln. Die dem 
elektronischen Fahrgeldmanagement angeschlossenen 
Verkehrsunternehmen haben hierauf Zugriff.

Es werden folgende Daten übermittelt: Kennung des aus-
gebenden Verkehrsunternehmens, Tickettyp, Datum der 
Ausgabe, Verbundkennung, Anfangsdatum der Sperrung, 
ggf. Ende der Sperrung. Persönliche Daten werden nicht 
weitergeleitet. 

Darüber hinaus gelten für die Online-Shops / Apps die je-
weiligen AGBs der Verkehrsunternehmen gegebenenfalls 
alternative datenschutzrechtliche Bestimmungen für das 
Abonnement. S
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Tarifbestimmungen zum DeutschlandTicket SemesterTicket Upgrade FH

Studierende einer FH mit einem gültigen VRR-Semester-
Ticket und mit einem gültigen NRW-SemesterTicket kön-
nen ein Ergänzungsticket zu einem gültigen SemesterTicket 
zu einem Aufpreis bis zum Ablauf des Winter semesters 
2025/2026 hinzukaufen. Die Studierenden der FH erhalten 
dadurch eine deutschlandweit gültige Fahrtberechtigung 
analog den Tarifbestimmungen des DeutschlandTickets. 

Der Aufpreis wird digital über eine App-Applikation aus-
gegeben.

Abonnementbedingungen zum DeutschlandTicket  
SemesterTicket Upgrade FH

Für die Ausgabe des DeutschlandTicket Semester Ticket-
Upgrade FH im VRR bzw. durch die Verkehrsunternehmen 
im VRR gelten die nachfolgenden Abonnementbedingun-
gen zum DeutschlandTicket SemesterTicket-Upgrade FH.

Die Wirksamkeit dieser Abonnementbedingungen zum 
DeutschlandTicket SemesterTicket-Upgrade FH ist ge-
bunden an die durchfinanzierte und beschlossene Lauf-
zeit des DeutschlandTickets. Die Abonnementbedingun-
gen zum DeutschlandTicket SemesterTicket-Upgrade FH 
verlieren ihre Wirksamkeit zum Zeitpunkt der Beendigung 
des DeutschlandTicket, ohne dass es einer Kündigung 
bedarf. Das DeutschlandTicket SemesterTicket-Upgrade 
FH erlischt spätestens mit Ablauf des Wintersemesters 
2025/2026.

Hierfür gelten die Beförderungsbedingungen und Tarifbe-
stimmungen des VRR sowie Folgendes:

1. Voraussetzungen für das Abonnement

Im Abonnement werden Tickets ausgegeben, wenn ein 
Verkehrsunternehmen des VRR durch eine*n Kund*in er-
mächtigt wird, sämtliche aus dem Abonnementvertrag 
resultierenden Entgelte und Gebühren monatlich im Vor-
aus bis auf Weiteres von einem im SEPA-Raum geführten 
Girokonto abzubuchen. Hierzu bedarf es der Textform. Die 
Schriftform ist ebenfalls zulässig. Das Verkehrsunterneh-
men hält hierzu vorgesehene Vordrucke (Bestellscheine) 
vor. 

Darüber hinaus gelten für die Online-Shops / Apps die je-
weiligen AGBs der Verkehrsunternehmen gegebenenfalls 
alternativen Voraussetzungen für das Abonnement.

Im Rahmen der Antragsprüfung kann das Verkehrsunter-
nehmen Auskünfte über die Bonität des*der Abonnent*in 
und der Kontoinhaber*innen bei einer Wirtschaftsauskunf-
tei einholen. Die Verkehrsunternehmen, die eine Bonitäts-
prüfung durchführen wollen, unterrichten vorher der*die 
Abonnent*in/Vertragspartner*in hiervon und holen dabei 
seine* ihre Unterschrift ein. Damit ist der*die Abonnent*in/
Vertragspartner*in hierüber unterrichtet. Bei einer negati-
ven Auskunft gilt der Abonnementantrag als abgelehnt. 
Für die Bonitätsprüfung werden Name, Vorname, Anschrift 
und Geburtsdatum an die Wirtschaftsauskunftei übermit-
telt. Das Ergebnis der Prüfung wird unter Beachtung der 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen durch das Ver-
kehrsunternehmen maximal 6 Monate gespeichert.

2. Zustandekommen des Abonnementvertrags

Studierende mit einem gültigen VRR-SemesterTicket und 
mit einem gültigen NRW-SemesterTicket können ein Er-
gänzungsticket zu einem gültigen SemesterTicket zu einem 
Aufpreis hinzukaufen.

Der Abonnementvertrag kommt mit der Freischaltung 
des Abos über eine vom VRR oder den zugehörigen Ver-
kehrsunternehmen zur Verfügung gestellten App zustande.  
Das Ticket geht hierbei in den Besitz des Abonnenten bzw. 
der Abonnentin über. 

Die Ausgabe des DeutschlandTicket SemesterTi-
cket-Upgrades FH erfolgt auf mobilem Endgerät per VDV- 
bzw. UIC-Barcode.

Für die Ausgabe des DeutschlandTicket SemesterTi-
cket-Upgrades FH auf einem mobilen Endgerät ist eine 
zusätzliche Registrierung des Abonnenten bei der einer 
vom VRR bzw. von den Verkehrsunternehmen im VRR be-
reitgestellten App notwendig. 

Nach erfolgreicher Registrierung und Bereitstellung des 
DeutschlandTicket SemesterTicket-Upgrades FH auf 
dem mobilen Endgerät sind die Daten auf Richtigkeit 
und Vollständigkeit zu prüfen. Beanstandungen sind dem 
Verkehrsunternehmen unverzüglich, jedoch spätestens 10 
Tage nach Erhalt schriftlich oder durch persönliche Vor-
sprache anzuzeigen. Spätere Beanstandungen können 
ggf. nicht berücksichtigt werden.

Der*die Abonnent*in hat sicherzustellen, dass das Abo in 
der jeweiligen genutzten App jederzeit durch das Kontroll-
personal geprüft werden kann. Kann keine gültige Fahrt-
berechtigung bei einer Fahrausweisprüfung vorgezeigt 
werden, wird ein erhöhtes Beförderungsentgelt (EBE) er-
hoben.

3. Beginn und Dauer des Abonnements

Vgl. hierzu die Tarifbestimmungen des DeutschlandTi-
ckets: Kapitel 3 „Vertragslaufzeit und Kündigung“

4. Fristgemäßer Lastschrifteinzug

Der*die Kontoinhaber*in ist verpflichtet, den monatli-
chen Einzugsbetrag aus diesen Bedingungen auf dem 
im aktuellen SEPA-Mandat angegebenen Konto zu dem 
Fälligkeitstermin der Zahlung bereitzuhalten. Der Einzug 
wird dem*der Kontoinhaber*in über den Vertragspartner 
spätestens einen Tag vor dem ersten Fälligkeitstermin mit-
geteilt.

Darüber hinaus gelten für die Online-Shops / Apps die 
jeweiligen AGBs der Verkehrsunternehmen mit gegebe-
nenfalls alternativen Zahlverfahren für das Abonnement.

5. Fahrausweisprüfung

Fahrausweise sind ungültig, wenn sie nicht den Vorschrif-
ten der Beförderungsbedingungen oder der Tarifbestim-
mungen oder den Ergänzungen zu den VRR-Tarifbestim-
mungen für den VRR-eTarif im Verkehrsverbund Rhein-Ruhr 
entsprechen bzw. entgegen den Vorschriften eingesetzt 
werden. Das gilt insbesondere auch für Fahrausweise, die 
aufgrund technischer Mängel nicht nachgewiesen werden 
konnten, z. B. bei leerem Akku. Bei der Fahrausweisprüfung 
haben Kund*innen nach Aufforderung durch das Prüfper-
sonal ihre App mit dem hinterlegten DeutschlandTicket 
SemesterTicket-Upgrades FH zu öffnen. Der*die Kund*in 
hat die zur Kontrolle auf dem Display seines mobilen End-
geräts das DeutschlandTicket SemesterTicket-Upgrades 
FH dem Prüfpersonal vorzuzeigen. Die Bedienung des 
Smartphones nimmt der*die Kund*in vor. Kund*innen sind 
verpflichtet, im Rahmen der Fahrausweiskontrolle auf Auf-
forderung ihre Identität durch einen amtlichen Lichtbild-
ausweis nachzuweisen. 

6. Änderungen des Abonnements

Änderungen im Abonnement sind zum Start des nächsten 
Gültigkeitsmonats möglich. Hierzu bedarf es der Textform. 
Die Schriftform ist ebenfalls zulässig. Zur Anzeige der Än-
derungswünsche halten die Vertriebsstellen Vordrucke 
vor. Bei Kontoänderungen ist gleichzeitig ein neues SE-
PA-Mandat vorzulegen. 

Mit der auf Wunsch des*der Abonnent*in vorgenomme-
nen Änderung werden die Inhalte des ursprünglichen 
Abonnementvertrags oder die bei vorherigen Änderungen 
vorgenommenen Eintragungen auf dem Ticket zum verein-
barten Zeitpunkt ungültig. Im KundenCenter oder an einer 
anderweitig bezeichneten Stelle des Vertragsverkehrsun-
ternehmens wird die Änderung vorgenommen. 

Darüber hinaus gelten für die Online-Shops / Apps die 
jeweiligen AGBs der Verkehrsunternehmen mit gegebe-
nenfalls alternativen Änderungsvorgaben für das Abon-
nement.

7. Kündigung des Abonnements durch den*die 
Abonnent*in

Bei einer Kündigung wird das Abo in der App in der Kun-
dendatei des Verkehrsunternehmens nach Ablauf der 
Gültigkeit gesperrt. Weiterhin wird an die Verkehrsverbund 
Rhein-Ruhr AöR ein entsprechender Vermerk weitergelei-
tet. Die Kündigung ist dem Verkehrsunternehmen mitzutei-
len. Zur Kündigung bedarf es der Textform. Die Schriftform 
ist ebenfalls zulässig. 

Darüber hinaus gelten für die Online-Shops / Apps die 
jeweiligen AGBs der Verkehrsunternehmen mit gegebe-
nenfalls alternativen Kündigungsmöglichkeiten für das 
Abonnement. Eine Kündigungsgebühr wird nicht erhoben. 

a) Ordentliche Kündigung 
Das DeutschlandTicket SemesterTicket-Upgrade FH wird 
für einen Kalendermonat ausgegeben und verlängert sich 
automatisch, wenn es nicht bis zum 10. eines Monats zum 
Monatsende gekündigt wird. Die Wirkung der Kündigung 
tritt zum Ende des letzten Abnahmemonats ein.

b) Fristlose Kündigung 
Das Recht der Abonnent*innen zur außerordentlichen 
fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt unbe-
rührt. Ein wichtiger Kündigungsgrund für Abonnent*in-
nen ist insbesondere im Falle der Erhöhung des Abon-
nementpreises gegeben. Abonnent*innen können dann 
das Abonnement zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der 
Änderung des Abonnementpreises außerordentlich kün-
digen.

8. Kündigung des Abonnements durch das 
Verkehrsunternehmen

Bei einer Kündigung wird das Abo in der App in der Kun-
dendatei des Verkehrsunternehmens nach Ablauf der 
Gültigkeit gesperrt. Weiterhin wird an die Verkehrsverbund 
Rhein-Ruhr AöR ein entsprechender Vermerk weitergeleitet. 

Darüber hinaus gelten für die Online-Shops / Apps die je-
weiligen AGBs der Verkehrsunternehmen mit gegebenen-
falls alternativen Vorgaben für das Abonnement.

Zur Kündigung bedarf es der Textform. Die Schriftform ist 
ebenfalls zulässig.

a) Ordentliche Kündigung 
Der Abonnementvertrag kann spätestens zum Ende des 
laufenden Abonnementmonats gekündigt werden. 

b) Fristlose Kündigung 
Das Verkehrsunternehmen ist zur fristlosen Kündigung 
des Vertragsverhältnisses berechtigt, wenn ein wichtiger 
Grund vorliegt. Ein wichtiger Kündigungsgrund liegt ins-
besondere dann vor, wenn ein Lastschrifteinzug gemäß 
Ziffer 4 nicht möglich ist. Voraussetzung für eine fristlose 
Kündigung ist ebenfalls, dass der Einzugsbetrag auch 
nach Mahnung nicht innerhalb einer Frist von 14 Tagen 
beglichen wurde oder wenn bereits mindestens 3 Rück-
lasten innerhalb von 12 Monaten entstanden sind und 
Abonnent*innen darauf hingewiesen wurden, dass im Fal-
le einer erneuten Rücklastschrift die fristlose Kündigung 
ohne weitere Mahnung erfolgen wird. Anfallende Rück-
lastgebühren und Mahngebühren sind in jedem Fall von 
dem*der Kontoinhaber*in zu tragen.

9. Verlust oder Zerstörung

Der Verlust oder die Zerstörung eines Tickets ist dem Ver-
kehrsunternehmen unverzüglich mitzuteilen. Das ursprüng-
lich ausgegebene Ticket wird dann in der Kundendatei 
des Verkehrsunternehmens gesperrt. Weiterhin wird an die 
zentrale Kundendatei des VRR ein entsprechender Ver-
merk weitergeleitet. 

Im Falle des Verlustes oder der Zerstörung des Tickets 
übernimmt das Verkehrsunternehmen keinerlei Haftung für 
Schäden, die Abonnent*innen dadurch entstehen, dass 
sie sonstige durch das Ticket generierte Vorteile neben 
der Beförderungsleistung nicht wahrnehmen können. Ein 
Ersatz dieser Vorteile durch das Verkehrsunternehmen ist 
ausgeschlossen.

10. Wohnungswechsel

Der*die Kontoinhaber*in, der*die Abonnent*in und ggf. 
der*die gesetzliche Vertreter*in sind dazu verpflichtet, 
dem Verkehrsunternehmen einen Wohnungswechsel un-
verzüglich anzuzeigen. Hierzu bedarf es der Textform. Die 
Schriftform ist ebenfalls zulässig.

11. Erstattungen

Erstattungen von Beförderungsentgelt wegen Nichtaus-
nutzung sind nicht möglich. Ziffer 15.4 der VRR-Tarifbestim-
mungen bleibt unberührt.

12. Datenschutzrechtliche Bestimmungen

Durch den Abschluss des Abonnementvertrags ist das 
Verkehrsunternehmen berechtigt, personenbezogene 
Daten, die sich aus dem Vertragsverhältnis, dessen Be-
endigung oder dessen Änderung ergeben, zu erheben, 
zu speichern und zu nutzen. Dies erfolgt mit dem Ziel, Ti-
cketkontrollen der Verkehrsunternehmen, die am elektro-
nischen Fahrgeldmanagement-Verfahren teilnehmen, zu 
ermöglichen.

Unabhängig davon wird das Verkehrsunternehmen der 
VRR AöR Daten über die Sperrung des Tickets aufgrund 
einer Verlustmeldung, des Erlöschens oder der Änderung 
des Vertragsverhältnisses oder eines vertragswidrigen 
Verhaltens des*der Abonnent*in übermitteln. Die dem 
elektronischen Fahrgeldmanagement angeschlossenen 
Verkehrsunternehmen haben hierauf Zugriff.

Es werden folgende Daten übermittelt: Kennung des aus-
gebenden Verkehrsunternehmens, Tickettyp, Datum der 
Ausgabe, Verbundkennung, Anfangsdatum der Sperrung, 
ggf. Ende der Sperrung. Persönliche Daten werden nicht 
weitergeleitet. 

Darüber hinaus gelten für die Online-Shops / Apps die je-
weiligen AGBs der Verkehrsunternehmen gegebenenfalls 
alternative datenschutzrechtliche Bestimmungen für das 
Abonnement.
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Abonnementbedingungen zum SchokoTicket 

SchokoTickets mit Elektronischem Fahrgeldmanagement können 
im Jahresabonnement mit monatlichem Fahrgeldeinzug bezogen 
werden.

Hierfür gelten die Beförderungsbedingungen und Tarifbestimmun-
gen des VRR sowie Folgendes:

1. Voraussetzungen für das Abonnement 

Voraussetzungen für die Ausgabe von SchokoTickets an berechtigte 
Schüler*innen durch das Verkehrsunternehmen sind:

1)  der Nachweis zur Berechtigung zum Erwerb des SchokoTickets 
durch den*die Abonnent*in oder dessen*deren gesetzliche*n 
Vertreter*in und

2)  der Abschluss eines Abonnementvertrags bei minderjährigen 
Schüler*innen durch die*den Erziehungsberechtigte*n oder 
durch den*die volljährige*n Schüler*in und

3)  die Ermächtigung des*der Kontoinhaber*in zum Einzug sämtli-
cher aus dem Abonnementvertrag resultierenden Entgelte und 
Gebühren von einem im SEPA-Raum geführten Girokonto bis auf 
Weiteres, mindestens jedoch für die Dauer von 12 Monaten mo-
natlich für die jeweilige Vertragsperiode.

4)  dass im Rahmen der Antragsprüfung das Verkehrsunternehmen 
Auskünfte über die Bonität des*der Kontoinhaber*in bei einer 
Wirtschaftsauskunftei einholen kann. Die Verkehrsunterneh-
men, die eine Bonitätsprüfung durchführen wollen, unterrichten 
vorher den*die Abonnent*in/Vertragspartner*in hiervon und 
holen dabei seine*ihre Unterschrift ein. Damit ist der*die Abon-
nent*in/Vertragspartner*in hierüber unterrichtet. Bei einer nega-
tiven Auskunft gilt der Abonnementantrag als abgelehnt. Für die 
Bonitätsprüfung werden Name, Vorname, Anschrift und Geburts-
datum des*der Kontoinhaber*in an die Wirtschaftsauskunftei 
übermittelt. Das Ergebnis der Prüfung wird unter Beachtung der 
datenschutzrechtlichen Bestimmungen durch das Verkehrsun-
ternehmen maximal 6 Monate gespeichert.  

 
2. Zustandekommen des Abonnementvertrages 

Der Abonnementvertrag kommt mit der Übergabe eines Schoko-
Tickets an den*die Abonnent*in oder an eine*n Bevollmächtigte*n 
durch das Verkehrsunternehmen für den ersten 12-Monats-Zeit-
raum oder mit der Zahlung von Monatsraten oder Quartalsbeträ-
gen für unaufgefordert übersandte SchokoTickets zustande. Das 
SchokoTicket geht hierbei in den Besitz des*der Abonnent*in über. 
Das SchokoTicket ist Eigentum des Verkehrsunternehmens. Ist 
die Gültigkeit des SchokoTickets abgelaufen, wird dem*der Abon-
nent*in unaufgefordert ein neues SchokoTicket zugesandt. Nach 
Ablauf des Vertragsverhältnisses hat der*die Kund*in das Ticket 
an das Verkehrsunternehmen zurückzugeben. Der Empfänger (hier: 
Verkehrsunternehmen) hat das SchokoTicket auf Richtigkeit und 
Vollständigkeit zu überprüfen. Bei Übergabe oder bei Übersendung 
des SchokoTickets auf dem Postweg sind im Anschreiben die auf 
dem Chip abgelegten Daten genannt. Maßgeblich sind die auf dem 
Chip gespeicherten Daten des SchokoTickets. Um die Angaben auf 
dem Chip zu überprüfen, kann der*die Abonnent*in sein*ihr Scho-
koTicket im KundenCenter (oder mit eigenem Lesegerät) einlesen. 
Beanstandungen sind dem Verkehrsunternehmen unverzüglich, 
jedoch spätestens 10 Tage nach Erhalt schriftlich oder durch per-
sönliche Vorsprache anzuzeigen. Spätere Beanstandungen können 
ggf. nicht berücksichtigt werden.

3. Beginn und Dauer des Abonnements 

Das Abonnement kann am 1. eines jeden Monats begonnen werden, 
wenn das SEPA-Lastschriftmandat bei einem Verkehrsunternehmen 
des VRR vorliegt. Das Verkehrsunternehmen hält hierzu vorgesehe-
ne Vordrucke (Bestellscheine) vor. Liegt das ordnungsgemäß erteilte 
SEPA-Lastschriftmandat beim Verkehrsunternehmen nicht vor, so 
wird der Beginn auf den nächstmöglichen Termin datiert. Das Abon-
nement gilt grundsätzlich für einen ersten 12-Monats-Zeitraum, 
beginnend mit dem 1. Abonnementmonat, sofern der*die Abon-
nent*in dieses nicht während des genannten Zeitraums und gegen 
Bezahlung einer pauschalen Gebühr vorzeitig kündigt. Details zur 
Kündigung werden unter Ziffer 6 dieser Abonnementbedingungen 
geregelt. Die Berechtigung zum Erwerb und zur Weiternutzung ist 
durch den*die nicht schulpflichtige*n Schüler*in (über 15 Jahre) 
jeweils zu Beginn des Schuljahres erneut nachzuweisen. Das Abon-
nement endet zu dem Zeitpunkt, an dem die schulische Ausbildung 
beendet ist. Einer besonderen Kündigung seitens des Verkehrsun-
ternehmens bedarf es in diesem Fall nicht. Der*die Kund*in ist ver-
pflichtet, dem Verkehrsunternehmen einen Wechsel seines*ihres 
Status mitzuteilen. Unterlässt der*die Kund*in dies, so ist für den 
zurückliegenden Zeitraum der monatliche Abonnementpreis des 
Ticket1000 im Abonnement der Preisstufe A1/A2/A3 zu entrichten. 
Unterbrechungen des Abonnements sind nicht möglich.
 
4. Fristgemäßer Lastschrifteinzug 

Der*die Kontoinhaber*in ist verpflichtet, den monatlichen Einzugs-
betrag oder, wo dies vorgesehen ist, den Quartalsbetrag sowie 
Beträge für Einmalzahlungen aus diesen Bedingungen auf dem im 
Bestellschein oder auf dem in dem aktuellen SEPA-Mandat ange-
gebenen Konto zu dem Fälligkeitstermin der Zahlung bereitzuhal-
ten. Der Einzug wird dem*der Kontoinhaber*in direkt oder indirekt 

über den Vertragspartner spätestens einen Tag vor dem ersten 
Fälligkeits termin mitgeteilt.
 
5.  Änderungen des Abonnementvertrags aufgrund von  

Statusänderung des*der Abonnent*in 

Der*die Abonnent*in oder der*die gesetzliche Vertreter*in ist ver-
pflichtet, dem Verkehrsunternehmen einen Wechsel des Status 
(Wegfall oder Erlangung der Berechtigung i. S. d. § 97 oder § 118 
Abs. 3 Schulgesetz NRW, Schulwechsel in eine nicht dem Scho-
koTicket-Verfahren angeschlossene Stadt oder zu einem nicht dem 
SchokoTicket-Verfahren angeschlossenen Schulträger, Ende der 
schulischen Ausbildung) mitzuteilen. Änderungen im Abonnement 
sind zum 1. eines Kalendermonats möglich. Der*die Abonnent*in 
hat die Änderung des Status 6 Wochen vor Eintritt der Wirkung 
schriftlich oder persönlich dem Verkehrsunternehmen bekannt zu 
geben. Hierzu bedarf es der Textform. Die Schriftform ist ebenfalls 
zulässig. Zur Anzeige der Änderungswünsche halten die Vertriebs-
stellen Vordrucke vor. Bei Kontoänderungen ist gleichzeitig ein neu-
es SEPA-Mandat vorzulegen.

Mit der Änderung werden die aufgrund des ursprünglichen Abon-
nementvertrags vorgenommenen Eintragungen (Daten auf dem 
Chip und Tarifmerkmale auf dem Thermofeld) auf dem Scho-
koTicket ungültig. Im Falle des Wegfalls der Berechtigung i. S. d. 
§ 97 oder § 118 Abs. 3 Schulgesetz NRW des*der Abonnent*in 
hat der*die Abonnent*in für jeden folgenden Monat, in dem die 
Statusänderung dem Verkehrsunternehmen nicht vorliegt, den 
Unterschiedsbetrag zum aktuellen Beförderungsentgelt des frei 
verkäuflichen SchokoTickets zu entrichten. Das ursprünglich  
ausgegebene SchokoTicket muss dem Verkehrsunternehmen bis 
zum 3. Werktag nach Inkrafttreten der Statusänderung vorliegen. Im 
KundenCenter oder an einer anderweitig bezeichneten Stelle des 
Vertragsverkehrsunternehmens wird die Änderung vorgenommen. 
Wird diese Frist versäumt, ist für jeden folgenden Tag einschließlich 
des Rückgabetages 1/30 des aktuellen Beförderungsentgelts des 
frei verkäuflichen SchokoTickets als pauschalierter Schadensersatz 
zu entrichten. Der Nachweis eines höheren Schadens bleibt vorbe-
halten. Der zu zahlende Betrag wird kaufmännisch auf volle 5 Cent 
gerundet. 

6. Kündigung des Abonnements durch den*die Abonnent*in 

Bei einer Kündigung durch den*die Abonnent*in wird das Schoko-
Ticket in der Kundendatei des Verkehrsunternehmens gesperrt. 
Weiterhin wird an die Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR ein ent-
sprechender Vermerk weitergeleitet. Das SchokoTicket ist unver-
züglich an das Verkehrs unternehmen zurückzugeben. Wird dies 
versäumt, ist eine pauschale Gebühr von 10,00 Euro zu entrichten.

a) Ordentliche Kündigung: Das Abonnement kann zu jedem Zeit-
punkt während der Vertragslaufzeit zum Ende eines jeden Kalen-
dermonats ohne Frist gekündigt werden. Die Kündigung ist nur 
dann wirksam, wenn die Kündigungserklärung dem Verkehrsun-
ternehmen bis zum letzten Tag des laufenden Abnahmemonats 
zugegangen ist. Die Wirkung der Kündigung tritt dann zum Ende 
des letzten Abnahmemonats ein. Zur Kündigung  bedarf es der Text-
form. Die Schriftform ist ebenfalls zulässig. 

b) Fristlose Kündigung: Das Recht des*der Abonnent*in zur außer-
ordentlichen fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt un-
berührt. Ein wichtiger Kündigungsgrund für den*die Abonnent*in ist 
insbesondere im Falle der Erhöhung des Abonnement preises, des 
Wegfalls der Berechtigung i. S. d. § 97 oder § 118 Abs. 3 Schulgesetz 
NRW oder eines Schulwechsels in eine nicht dem SchokoTicket-Ver-
fahren angeschlossene Stadt gegeben. Der*die Abonnent*in oder 
der*die gesetzliche Vertreter*in kann bei einer Änderung des Abon-
nementpreises das Abonnement zum Zeitpunkt des Wirksamwer-
dens der Änderung des Abonnementpreises außerordentlich kün-
digen. Die Kündigung ist dem Verkehrsunternehmen mitzuteilen. 
Hierzu bedarf es der Textform. Die Schriftform ist ebenfalls zulässig. 

7.  Kündigung des Abonnements durch das 
Verkehrsunternehmen 

Bei einer Kündigung durch das Verkehrsunternehmen wird das 
SchokoTicket in der Kundendatei des Verkehrsunternehmens ge-
sperrt. Weiterhin wird an die Verkehrsverbund Rhein-Ruhr AöR ein 
entsprechender Vermerk weitergeleitet. Das SchokoTicket ist un-
verzüglich an das Vertrags unternehmen zurückzugeben. Wird dies 
versäumt, ist eine pauschale Gebühr von 10,00 Euro zu entrichten.

a) Ordentliche Kündigung: Das Abonnement kann zu jedem  
Zeitpunkt während der Vertragslaufzeit zum Ende eines jeden  
Kalendermonats ohne Frist gekündigt werden. Die Kündigung 
ist nur dann wirksam, wenn die Kündigungserklärung dem  
Verkehrsunternehmen bis zum letzten Tag des laufenden Abnahme-
monats zugegangen ist. Die Wirkung tritt dann zum Ende des  
letzten Abnahmemonats ein. Zur Kündigung bedarf es der Textform.  
Die Schriftform ist ebenfalls zulässig.
b) Fristlose Kündigung: Das Verkehrsunternehmen ist zur frist-
losen Kündigung des Vertragsverhältnisses berechtigt, wenn ein 
wichtiger Grund vorliegt. Zur Kündigung bedarf es der Textform. Die 
Schriftform ist ebenfalls zulässig. Ein wichtiger Kündigungsgrund 
liegt insbesondere dann vor, wenn ein Lastschrifteinzug gemäß 

Ziffer 4 nicht möglich ist oder der*die Kund*in dem Verkehrs-
unternehmen Änderungen seines*ihres Status nicht angezeigt hat. 
Voraussetzung für eine fristlose Kündigung ist ebenfalls, dass der 
Einzugsbetrag auch nach Mahnung nicht innerhalb einer Frist von 
14 Tagen beglichen wurde oder wenn bereits mindestens 3 Rück-
lasten innerhalb von 12 Monaten entstanden sind und der*die 
Abonnent*in darauf hingewiesen wurde, dass im Falle einer erneu-
ten Rücklastschrift die fristlose Kündigung ohne weitere Mahnung 
erfolgen wird. Anfallende Rücklastgebühren und Mahngebühren 
sind in jedem Fall von dem*der Kund*in zu tragen. 

8. Verlust oder Zerstörung 

Der Verlust oder die Zerstörung des SchokoTickets ist dem Ver-
kehrsunternehmen unverzüglich mitzuteilen. Das ursprünglich 
ausgegebene SchokoTicket wird dann in der Kundendatei des 
Verkehrsunternehmens gesperrt. Weiterhin wird an die zentrale 
Sperrliste des VRR ein entsprechender Vermerk weitergeleitet. Die 
Ersatzausgabe eines abhandengekommenen oder zerstörten Scho-
koTickets wird gegen eine Gebühr von 10,00 Euro durchgeführt. 
Für jede weitere Ersatzausstellung innerhalb des 12-monatigen 
Vertragszeitraums wird eine Gebühr von 20,00 Euro (inkl. einer Be-
arbeitungsgebühr von 10,00 Euro) erhoben.

Im Falle des Verlustes oder der Zerstörung des SchokoTickets über-
nimmt das Verkehrsunternehmen keinerlei Haftung für Schäden, 
die dem*der Abonnent*in dadurch entstehen, dass er*sie sonsti-
ge durch das SchokoTicket generierte Vorteile neben der Beförde-
rungsleistung (z. B. die elektronische Geldbörse) nicht wahrnehmen 
kann. Ein Ersatz dieser Vorteile durch das Verkehrsunternehmen ist 
ausgeschlossen.

9. Wohnungswechsel 

Der*die Kontoinhaber*in, der*die Abonnent*in und ggf. der*die 
gesetzliche Vertreter*in sind dazu verpflichtet, dem Verkehrsunter-
nehmen einen Wohnungswechsel unverzüglich anzuzeigen. Hierzu 
bedarf es der Textform. Die Schriftform ist ebenfalls zulässig.

10. Erstattungen 

Erstattungen von Beförderungsentgelt wegen Nichtausnutzung sind 
nicht möglich. Ziffer 15.4 der VRR-Tarifbestimmungen bleibt unbe-
rührt.

11. Datenschutzrechtliche Bestimmungen 

Durch den Abschluss des Abonnementvertrags ist das Verkehrsun-
ternehmen berechtigt, personenbezogene Daten, die sich aus dem 
Vertragsverhältnis, dessen Beendigung oder dessen Änderung 
ergeben, zu erheben, zu speichern und zu nutzen. Dies erfolgt 
mit dem Ziel, Ticketkontrollen der Verkehrsunternehmen, die am 
Elektronischen Fahrgeldmanagement-Verfahren teilnehmen, zu 
ermöglichen.

Unabhängig davon wird das Verkehrsunternehmen der VRR AöR  
Daten über die Sperrung des Tickets aufgrund einer Verlustmel-
dung, des Erlöschens oder der Änderung des Vertragsverhältnisses 
oder eines vertragswidrigen Verhaltens des*der Abonnent*in über-
mitteln. Die dem Elektronischen Fahrgeldmanagement angeschlos-
senen Verkehrsunternehmen haben hierauf Zugriff.

Es werden folgende Daten übermittelt: Kartennummer, Kennung 
des ausgebenden Verkehrsunternehmens, Tickettyp, Datum der 
Ausgabe, Verbundkennung, Anfangsdatum der Sperrung, ggf. Ende 
der Sperrung. Persönliche Daten werden nicht weitergeleitet.

St
an

d:
 Ja

nu
ar

 2
02

5



Abonnementbedingungen zum FirmenTicket 

Es gelten für das FirmenTicket im Abonnement die Beförderungs
bedingungen und Tarifbestimmungen des VRR sowie die nachfol
gend aufgeführten Bedingungen:

1. Voraussetzungen für das Abonnement 

Im Rahmen des Verbundtarifs für den Verkehrsverbund RheinRuhr 
(VRR) können FirmenTickets von Firmen, Verbänden, Behörden, 
Organisationen usw. im Abonnement für alle ständigen Mitar
beiter*innen bezogen werden. Im Abonnement werden Tickets 
ausgegeben, wenn ein Verkehrsunternehmen des VRR wirksam 
ermächtigt wird, sämtliche aus dem Abonnementvertrag resultie
renden Entgelte und Gebühren monatlich im Voraus bis auf Wei
teres, mindestens jedoch für die Dauer von 12 Monaten von einem 
im SEPARaum geführten Girokonto für die jeweilige Vertragslaufzeit 
abzubuchen. Das Verkehrsunternehmen hält hierzu vorgesehene 
Vordrucke (Bestellscheine) vor. Weiterhin gilt als Voraussetzung 
für das Abonnement, dass ggf. eine positive Bonitätsprüfung der 
Kund*innen vorliegt.

Im Rahmen der Antragsprüfung kann das Verkehrsunter
nehmen Auskünfte über die Bonität des*der Abonnent*in 
und des*der Kontoinhaber*in bei einer Wirtschaftsauskunf
tei einholen. Die Verkehrsunternehmen, die eine Bonitäts
prüfung durchführen wollen, unterrichten vorher den*die 
Abonnent*in/Vertragspartner*in hiervon und holen dabei  
seine*ihre Unterschrift ein. Damit ist der*die Abonnent*in/ 
Vertragspartner*in hierüber unterrichtet. Bei einer negativen Aus
kunft gilt der Abonnementantrag als abgelehnt. Für die Bonitäts
prüfung werden Name, Vorname, Anschrift und Geburtsdatum an 
die Wirtschaftsauskunftei übermittelt. Das Ergebnis der Prüfung wird 
unter Beachtung der datenschutzrechtlichen Bestimmungen durch 
das Verkehrsunternehmen maximal 6 Monate gespeichert.

2. Zustandekommen des Abonnementvertrags 

Das Abonnement FirmenTicket kommt durch Abschluss eines Ver
trags zwischen dem Großkunden und einem Verkehrsunternehmen 
des VRR zustande.

Für die Ausfertigung der FirmenTickets erhält das Verkehrsunter
nehmen eine Liste der ständigen Mitarbeiter*innen des Großkunden 
mit deren Namen, Anschrift, Geburtsdatum und Geschlecht sowie – 
soweit Wahlmöglichkeiten bestehen – dem gewünschten Geltungs
bereich des FirmenTickets. Der Eintritt einzelner Mitarbeiter*innen 
in diesen Teilnehmerkreis ist nur zum 1. eines Kalendermonats,  
der Austritt nur zum Letzten eines Kalendermonats möglich. Die  
FirmenTickets stellt das Verkehrsunternehmen dem Großkunden 
zum vereinbarten Zeitpunkt vor Beginn des Abonnements zur Ver
fügung. Ist die Gültigkeit der FirmenTickets abgelaufen, werden 
dem*der Kund*in unaufgefordert neue FirmenTickets zugesandt.

Die FirmenTickets gehen in den Besitz des Großkunden bzw.  
des*der einzelnen Kunden über. Die FirmenTickets sind Eigentum 
des Verkehrsunternehmens. Um die Angaben auf dem Chip zu 
überprüfen, kann der Großkunde bzw. der*die einzelne Kund*in 
die FirmenTickets in einem KundenCenter (oder mit eigenem Lese
gerät) einlesen. Beanstandungen sind dem Verkehrsunternehmen 
unverzüglich, jedoch spätestens 10 Tage nach Erhalt schriftlich oder 
durch persönliche Vorsprache anzuzeigen.

Nach Ablauf des Vertragsverhältnisses haben Kund*innen das  
FirmenTicket an das Verkehrsunternehmen zurückzugeben. Der 
Empfänger (hier: das Verkehrsunternehmen) hat das FirmenTicket 
auf Richtigkeit und Vollständigkeit zu überprüfen. Bei Übergabe 
oder bei Übersendung des Tickets auf dem Postweg sind im An
schreiben die auf dem Chip abgelegten Daten zu nennen. Maßgeb
lich sind die auf dem Chip gespeicherten Daten des FirmenTickets.

Zum Ende eines jeden Kalenderjahres und zum Ende des Abonne
ments ist vom Großkunden mittels Ausfüllen des entsprechenden 
Vordrucks nachzuweisen, welchen im Ausbildungsverhältnis ste
henden Mitarbeiter*innen FirmenTickets im Sinne der Tarifbestim
mungen ausgehändigt worden sind.

3. Beginn und Dauer des Abonnements  

Die Vertragspartner legen einvernehmlich den 1. eines Monats für 
den Beginn des Abonnements bzw. des Zusatzvertrags fest. 

Das Abonnement gilt für einen Kalendermonat, beginnend mit dem 
1. Abonnementmonat. Es verlängert sich jeweils um einen weiteren 
Kalendermonat, solange der*die Mitarbeiter*in der Verlängerung 

nicht widerspricht. Der Widerspruch ist gegenüber dem Groß
kunden schriftlich oder in Textform anzuzeigen.

4. Fristgemäßer Lastschrifteinzug 

Der Großkunde verpflichtet sich, den jeweiligen Gesamtbetrag  
sowie Beträge für Einmalzahlungen aus diesen Bedingungen 
monatlich im Voraus bis auf Weiteres, mindestens jedoch für 
die Dauer von 12 Monaten an ein VRRVerkehrsunternehmen zu 
entrichten. Der*die Kund*in ist verpflichtet, den monatlichen 
Einzugsbetrag auf dem im Vertrag oder auf dem in dem  
aktuellen SEPAMandat angegebenen Konto zum Fälligkeitster
min auf einem im SEPA Raum geführten Girokonto bereitzuhal
ten. Bei Kontoänderungen ist gleichzeitig ein neues SEPAMan
dat vorzu legen. Der Einzug wird dem*der Kontoinhaber*in  
direkt oder indirekt über den Vertragspartner spätestens einen 
Tag vor dem ersten Fälligkeitstermin mitgeteilt. Der vom Groß
kunden zu entrichtende Gesamtfahrpreis wird nach dem am  
1. eines jeden Kalendermonats vorhandenen Teilnehmerkreis  
ermittelt. Bei Änderung des Teilnehmerkreises wird im Falle des  
Rabattmodells der zu entrichtende Gesamt betrag auf volle 
5CentBeträge abgerundet. 

 5. Änderungen des Abonnements 

Änderungen der Angaben in der Mitarbeiterliste sind dem Ver
kehrsunternehmen unverzüglich anzuzeigen. Änderungen, die 
den Gesamtfahrpreis beeinflussen, können nur zum 1. eines 
Kalendermonats berücksichtigt werden und müssen dem Ver
kehrsunternehmen mitgeteilt werden. Hierzu bedarf es der Text
form. Die Schriftform ist ebenfalls zulässig. Mit der auf Wunsch 
der Kund*innen vorgenommenen Änderung werden die aufgrund 
des ursprünglichen Abonnementvertrags oder die bei vorherigen  
Änderungen vorgenommenen Eintragungen (Daten auf dem Chip 
und Tarifmerkmale auf dem Thermofeld) auf dem FirmenTicket  
sowie die FirmenTickets von ausscheidenden Mitarbeitenden ungül
tig. FirmenTickets von ausscheidenden Mitarbeiter*innen werden  
ab dem Zeitpunkt des Ausscheidens ungültig. Im KundenCenter 
oder an einer anderweitig bezeichneten Stelle des Vertragsverkehrs
unternehmens wird die Änderung vorgenommen. Das ursprünglich 
ausgegebene FirmenTicket muss dem Verkehrsunternehmen bis zum  
3. Werktag nach Inkrafttreten der Änderung vorliegen. Wird diese 
Frist versäumt, ist für jeden folgenden Tag einschließlich des Rück
gabetages 1/30 des aktuellen Beförderungsentgelts einer allgemei
nen Monatskarte (Ticket1000) als pauschalierter Schadensersatz 
zu entrichten. Der Nachweis eines höheren oder geringeren Scha
dens bleibt vorbehalten. Der zu zahlende Betrag wird kaufmännisch 
auf volle 5 Cent gerundet.

6. Kündigung des Abonnements 

Bei einer Kündigung werden die FirmenTickets in der Kunden
datei des Verkehrsunternehmens gesperrt. Weiterhin wird an die  
Verkehrsverbund RheinRuhr AöR ein entsprechender Vermerk 
weitergeleitet. Die Tickets sind unverzüglich und unversehrt an das 
Vertragsunternehmen zurückzugeben. Wird dies versäumt, ist eine 
pauschale Gebühr von 10,00 Euro zu entrichten.

a) Ordentliche Kündigung
Eine ordentliche Kündigung des Abonnement und/oder des Zusatz
vertrags ist durch beide Vertragspartner mit einer Frist von 2 Monaten 
zum Ende eines jeden 12MonatsZeitraums möglich. Zur Kündi
gung bedarf es der Textform. Die Schriftform ist ebenfalls zulässig.

b) Fristlose Kündigung
Das Recht des Großkunden und des Verkehrsunternehmens zur au
ßerordentlichen fristlosen Kündigung aus wichtigem Grund bleibt 
unberührt. 

Ein wichtiger Kündigungsgrund für den Großkunden ist insbeson
dere im Falle der Erhöhung des Abonnementpreises gegeben.  
Der Großkunde kann dann das Abonnement zum Zeitpunkt des 
Wirksamwerdens der Änderung des Abonnementpreises au
ßerordentlich kündigen. Zur Kündigung bedarf es der Textform.  
Die Schriftform ist ebenfalls zulässig. 
Das Verkehrsunternehmen ist zur außerordentlichen Kündigung 
berechtigt, wenn der Zahlungstermin wiederholt trotz Mahnung 
um mehr als 14 Tage überschritten wird, bei Zahlungsunfähigkeit  
des Großkunden sowie bei nachgewiesener missbräuchlicher 
Verwendung der Fahrausweise durch den Großkunden. Bei außer
ordentlichen Kündigungen entfällt die 2MonatsFrist. Anfallende 
Rücklastgebühren und Mahngebühren sind in jedem Fall vom  
Großkunden zu tragen.

 7. Verlust oder Zerstörung

Der Verlust oder die Zerstörung eines FirmenTickets ist dem  
Verkehrsunternehmen unverzüglich mitzuteilen. Das ursprüng
lich ausgegebene FirmenTicket wird dann in der Kundendatei  
des Verkehrsunternehmens gesperrt. Weiter hin wird an die  
Verkehrsverbund RheinRuhr AöR ein entsprechender Vermerk 
weitergeleitet. Die Ersatzausgabe eines abhandengekommenen 
oder zerstörten FirmenTickets wird gegen eine Gebühr von 10,00 
Euro durchgeführt. Für jede weitere Ersatzausstellung innerhalb 
des 12monatigen Vertragszeitraums wird eine Gebühr von 20,00 
Euro (inkl. einer Bearbeitungsgebühr von 10,00 Euro) erhoben. Im 
Falle des Verlustes oder der Zerstörung eines Tickets übernimmt das 
Verkehrsunternehmen keinerlei Haftung für Schäden, die dem*der 
Kund*in dadurch entstehen, dass sie*er sonstige durch das Ticket 
generierte Vorteile (neben der Beförderungsleistung) nicht wahr
nehmen kann. Ein Ersatz dieser Vorteile durch das Verkehrsunter
nehmen ist ausgeschlossen. 

8. Erstattungen bei Nichtausnutzung 

Eine Erstattung von Beförderungsentgelt wegen Nichtausnutzung ist 
nicht möglich. Ziffer 15.4 der VRRTarifbestimmungen bleibt unberührt.

9. Vertragsgemäße Nutzung, Prüfungsrecht 

Der Großkunde darf Tickets im Abonnement FirmenTicket nur für 
seine eigenen ständigen Mitarbeiter*innen anfordern. Eine Auf
nahme anderer Personen in die Mitarbeiterliste ist nicht gestattet. 
Eine entgeltliche oder unentgeltliche Weitergabe an Personen, die 
nicht Mitarbeiter*innen beim Großkunden sind, ist unzulässig. Das 
Verkehrsunternehmen ist berechtigt, die Einhaltung dieser Bestim
mung zu überprüfen.

10. Datenschutzrechtliche Bestimmungen 

Der VRR erhält eine Kopie des Vertrags und ggf. des Zusatzvertrags 
zwischen dem Großkunden und dem Verkehrsunternehmen. Über 
den Abschluss eines Zusatzvertrags sowie die Zahl der hiervon  
betroffenen FirmenTickets wird der Großkunde durch die VRS GmbH 
informiert. 

Im Rahmen der vertraglichen Abwicklung des Abonnementverfah
rens kann das Verkehrsunternehmen Auskünfte über die Bonität 
der Kund*innen bei einer Wirtschaftsauskunftei erfragen. Die Ver
tragsdaten der Kund*innen werden an die Auskunftei übermittelt 
und Auskünfte über erfolgte Zwangsvollstreckungen, Pfändungen, 
Adressverifizierung, Insolvenz und Konkurs eingeholt. Bei einer 
negativen Auskunft über Auskunftsmerkmale wird der Abonne
mentvertrag durch das Verkehrsunternehmen nicht angenommen. 
Die Daten werden maximal 6 Monate unter Beachtung der daten
schutzrechtlichen Bestimmungen durch das Verkehrsunternehmen 
gespeichert. 

Der*die Kund*in willigt durch Abschluss des Abonnementvertrags 
ein, dass das Verkehrsunternehmen Daten, die sich aus dem 
Vertragsverhältnis, dessen Beendigung oder dessen Änderung  
ergeben, erhebt und speichert. Dies erfolgt mit dem Ziel, Ticket
kontrollen der Verkehrsunternehmen, die am Elektronischen Fahr
geldmanagementVerfahren teilnehmen, zu ermöglichen.

Unabhängig davon wird das Verkehrsunternehmen dem VRR Daten 
über die Sperrung des Tickets aufgrund einer Verlustmeldung, 
des Erlöschens oder der Änderung des Vertragsverhältnisses oder  
eines vertragswidrigen Verhaltens des*der Kund*in übermitteln.  
Die dem Ticket verfahren angeschlossenen Verkehrsunternehmen 
haben hierauf  Zugriff. Es werden folgende Daten übermittelt: 
Karten num mer, Kennung des ausgebenden Verkehrsunternehmens, 
Tickettyp, Datum der Ausgabe, Verbundkennung, Anfangsdatum 
der Sperrung, ggf. Ende der Sperrung. Persönliche Daten des*der  
Kund*in  werden nicht weitergeleitet.

11. Bestehende Abonnements von Mitarbeitenden 

Beziehen einzelne Mitarbeiter*innen des Bestellers bereits 
Monats  karten im Abonnement bei einem Verkehrs unternehmen 
des VRR, so können diese Verträge zum Zeitpunkt des Inkrafttretens 
des Abonnementvertrags  FirmenTicket bzw. eines Zusatzvertrags 
zu einem VRSJob TicketVertrag gekündigt werden. Auf die Erhe
bung des Unterschiedsbetrags zwischen Abonnementpreis und 
dem Preis einer allgemeinen Monatskarte wird verzichtet. Weitere 
Einzelheiten der Abwicklung werden im Vertrag  zwischen dem 
Großkunden und dem Verkehrsunternehmen auf der Grundlage des 
VRRTarifs geregelt.
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